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1 Hintergrund und Projektbestandteile 

 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Im Unterschied zu Flusshochwasser, das ganze Flussläufe betrifft und durch großflächige Beregnung des 
Einzugsgebiets verursacht wird, spricht man von Starkregenereignissen, wenn intensive Niederschläge 
kleinräumig auftreten und örtlich begrenzt Hochwasser in kleinen Bächen, Tiefenlinien und Muldenlagen 
verursachen. Die Übergänge können fließend sein. Klimaexperten gehen davon aus, dass aufgrund des 
Klimawandels in Zukunft vermehrt mit extremen Wetterereignissen, vor allem auch mit Starkregen, zu 
rechnen ist. 2014, 2016, 2018 und insbesondere an Pfingsten 2024 wurde auch das Saarland mehrmals von 
starken Gewittern heimgesucht. Dabei ist es im ganzen Land zu Starkregenereignissen mit örtlichen 
Überflutungen und hohen Schäden gekommen.  

Überschwemmungen durch Starkregen können im gesamten Gemeindegebiet, auch weit abseits der Bäche 
(Ihner Bach, Weinbach, Dorfbach, Wallerfanger Mühlenbach) auftreten und Schäden verursachen. Über 
Tiefenlinien können unvermittelt Sturzfluten auftreten, die auch Geröll und Schlamm mit sich führen. Der 
Wasserstand kleiner Gewässer und Gräben kann nach Starkregen schnell ansteigen und Überflutungen 
verursachen.  

Die Gemeinde Wallerfangen möchte mit der Erstellung eines örtlichen Hochwasser- und 
Starkregenvorsorgekonzeptes mögliche Risiken analysieren, Schadensursachen aufarbeiten und die 
Vorsorge auch für größere Ereignisse umfassend für alle Ortsteile vorantreiben.  

Alle Schutzmaßnahmen sind endlich. Größere Ereignisse sind denkbar, so dass technische Maßnahmen zur 
Beherrschung nicht mehr ausreichen, Wasser und ggf. Schlamm und Geröll aus den besiedelten Bereichen 
fernzuhalten. Unter diesem Gesichtspunkt gewinnt die Eigenvorsorge der betroffenen Bürgerinnen und 
Bürger besondere Bedeutung. Die Betroffenen sind nach Wasserhaushaltsgesetz selbst verantwortlich, in 
dem ihnen möglichen und zumutbaren Maße Vorsorge zu treffen und die Schäden zu minimieren. Bei 
extremem Starkregenereignissen werden sich auch in Zukunft Schäden nicht völlig vermeiden, aber durch 
gute Vorbereitung und passende Vorsorge- und Schutzmaßnahmen deutlich verringern lassen. Hier liegt eine 
wichtige Aufgabe des Vorsorgekonzeptes: Die Bürgerinnen und Bürger werden ausführlich über ihre 
Gefährdungslage informiert und für die Risiken sensibilisiert.  

Für das Konzept sollten gemäß Aufgabenstellung u.a. folgende Bereiche berücksichtigt werden: 

�{ Optimierung der Warnung vor Extremwetter (Wo kann ich mich informieren?) 

�{ Optimierung von Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz, Alarm- und Einsatzplanung, Ausstattung der 
Feuerwehren (z. B. Pumpen, Material, etc.), Evakuierungsplanung 

�{ Maßnahmen zur Verbesserung der Abflusswege und Abflusslenkung (Freihaltung der 
Abflussquerschnitte vor Brücken und Durchlässen) 

�{ Identifikation von Engstellen und Gefahrenpunkten in der Ortslage 

�{ Gewässerunterhaltung, Treibgutrückhalt 

�{ Anlegen von leistungsfähigen Sand-, Schlamm und Geröllfängen 

�{ Freihaltung der Gewässer-Anliegergrundstücke von Ablagerungen und Einbauten 

�{ Wasserrückhalt in der Fläche, wie z. B. erosionsmindernde Flächenbewirtschaftung der Landwirtschaft, 
Rückhalt in Feldlagen und Waldgebieten 

�{ technische Schutzmaßnahmen an Bächen und auch an nur im Starkregenfall wasser-führenden 
Tiefenlinien, z. B. Vergrößerung des Abflussquerschnitts, Entschärfung hydraulischer Engpässe, 
Rückhalte 
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Sowohl die Hochwasservorsorge bei Flusshochwassern als auch bei lokalen Starkregenereignissen ist eine 
Gemeinschaftaufgabe von Betroffenen, Bürgerinnen und Bürgern, Feuerwehr, THW, Katastrophenschutz, 
Gemeinden, Land und Staat. Daher ist es erforderlich Vorsorgemaßnahmen vor dem nächsten Ereignis 
umzusetzen. Das bedeutet in erster Linie, sich die verschiedenen Örtlichkeiten anzuschauen, Gefahrenstellen 
und potenzielle Gefahrenstellen auszuweisen und schließlich entsprechende Maßnahmen festzulegen und 
umzusetzen, um Schäden bei künftigen Ereignissen gering zu halten. Nach diesem Prinzip basierend auf 
Recherchearbeiten und den Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger, die sich im Rahmen von 
ortsbezogenen Arbeitsworkshops beteiligt haben, Ortsbegehungen mit Vertretern der zuständigen 
Verwaltungen, öffentlichen Stellen, politischen Gremien, der örtlichen Feuerwehren und lokal Betroffenen 
sowie durch Expertengespräche mit Vertretern von Fachbehörden, Trägern der öffentlichen Infrastruktur 
und der Gefahrenabwehr, wurde das vorliegende Konzept entwickelt.  

So konnten sowohl gewässer- und siedlungsstrukturelle Problemstellen als auch Defizite der bestehenden 
Hochwasser- und Starkregenvorsorge identifiziert werden. Aus den bestehenden Mängeln, den sich 
ergebenden Handlungserfordernissen und dem vorhandenen Optimierungspotenzial konnten im Folgenden 
konkrete Aufgaben und weitergehende Maßnahmen abgeleitet, ausgearbeitet und abgestimmt werden. Um 
die Umsetzung des entstandenen Aufgabenkatalogs durch die verschiedenen Träger und Zuständigen zu 
fördern, wurden den einzelnen Maßnahmen Umsetzungszeiträume zugewiesen und gemeinsam mit den 
Auftraggebern vereinbart. 

 Zielsetzung  

Das Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz des Saarlandes unterstützt die 
Kommunen dabei, die Vorsorge gegenüber Überschwemmungen aufgrund von Flusshochwassern und durch 
Starkniederschläge zu verbessern. In den vergangenen Jahren wurden bereits an vielen Orten die 
klimabedingten Veränderungen des Wettergeschehens bemerkbar. Zukünftig muss man sich darauf 
einstellen, dass lokale Unwetterereignisse Starkregen erzeugen, die zu örtlichen Überflutungen und 
Hochwasser führen �t auch an Stellen, die fernab von Gewässern liegen und bislang nicht 
hochwassergefährdet waren.  

Aus diesem Grund ist es notwendig, in die Betrachtung der örtlichen fluss- bzw. gewässerinduzierten 
Hochwassergefährdung auch die potenziell durch Starkregen verursachte Überflutungsgefahr 
einzubeziehen, um sinnvolle Schritte zur Verbesserung der Vorsorge ergreifen zu können. 

Es gilt dabei immer zu berücksichtigen, dass bauliche und technische Maßnahmen immer nur bis zu einem 
bestimmten Bemessungsereignis wirksam sind. Hinzu kommt, dass Maßnahmen für die zuständigen 
Maßnahmenträger finanzierbar sein müssen und die Wirksamkeit der Maßnahme die wirtschaftlichen 
Aufwendungen rechtfertigt. Zudem ist es weder möglich, einen vollkommenen Schutz gegen Hochwasser, 
Sturzfluten oder Überschwemmungen durch Starkregen zu erreichen, noch sind für alle identifizierten 
Gefahrenbereiche Maßnahmen von öffentlicher Seite umsetzbar. 

Umso mehr kommt es für den Schutz des persönlichen Hab und Guts auch auf die persönliche und private 
Überflutungsvorsorge an, um die Schäden zu minimieren und bspw. zu verhindern, dass Wasser in das 
Gebäude eintritt.  

Das vorliegende Konzept sowie der umfangreiche, vorgeschaltete Beteiligungs- und Informationsprozess 
sollen daher über die (potenziellen) Gefahrenstellen aufklären, das Bewusstsein für das lokale Risiko 
herstellen, die Notwendigkeit zur Sicherung der privaten Sachwerte darlegen und Möglichkeiten zur eigenen 
Umsetzung aufzeigen. 
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Daneben sind ortsbezogene Maßnahmen definiert worden, die ermittelte Gefahrenstellen wirksam 
entschärfen und wirtschaftlich umsetzbar sind. Ziel ist es, die Schäden innerhalb der bebauten Ortslage zu 
minimieren. 

 Projektablauf 

Offiziell gestartet wurde der Prozess mit einer öffentlichen Auftaktveranstaltung am 1. März 2023 im 
Jugenddorf Blauloch Wallerfangen. Hier wurden auch bereits die Termine der späteren Bürgerbeteiligung 
vorgestellt und beworben. Zur örtlichen Analyse wurden Ortsbegehungen durchgeführt, an denen Vertreter 
der Gemeinde, der Ortsteile, der Freiwilligen Feuerwehr, des Bauhofs sowie ortsbezogen auch des Forsts 
teilnahmen. Diese Ortsbegehungen dienten der Verifizierung der vorab vorgenommen Kartenanalyse sowie 
der Vorbereitung der jeweiligen Bürgerworkshops. Für jede betrachtete Ortslage fanden die ersten 
Bürgerversammlungen als Arbeits-Workshops statt, der Konzeptentwurf wurde später in weiteren 
Bürgerforen präsentiert. 

 Datengrundlagen und ergänzende Dokumente 

Zur Vorbereitung der örtlichen Analyse (Ortsbegehungen) und der Bürgerbeteiligung sowie als Grundlage zur 
Ermittlung von Gefahrenbereichen und der Definition von Maßnahmen, wurden nachfolgend genannte 
Daten und Informationsquellen genutzt. Zudem wurden vor den Ortsbegehungen die 
Starkregengefahrenkarten für alle Ortsteile im Entwurf erstellt, sodass sie in einer ersten Version bereits für 
die Analyse verwendet werden konnten: 

�{ Hochwassergefahren- und -risikokarten der Saar mit den Angaben zu Wassertiefen und 
überflutungsgefährdeten Bereichen bei Hochwassern für die Wiederkehrereignisse HQ100 und HQ1000 
(extrem). 

�{ Starkregengefahrenkarten im Entwurf mit der Darstellung von Fließgeschwindigkeiten und Wassertiefen 
für die Regenereignisse 50 Liter/Stunde und 90 Liter/Stunde (Lastfall-Regen: Euler-Typ II, Dauer: 1 
Stunde) 

�{ Karte zu den Cross-Compliance Erosionsgefährdungsklassen (Gefährdung durch Wassererosion) 

�{ RADOLAN-Daten des Deutschen Wetterdienstes 

�{ Fachgespräche/ Abstimmung mit weiteren Akteuren zu Erfahrungen aus vergangenen Ereignissen sowie 
den Belangen der Hochwasser- und Starkregenvorsorge (siehe Kapitel 1.7). 

Zur Ergänzung und Konkretisierung der örtlichen Analyse sowie zur Maßnahmenentwicklung wurden weitere 
Dokumente eingesehen. Zusätzlich wurden durch die Bürgerinnen und Bürger Fotos und Videos von 
Überschwemmungsereignissen zur Verfügung gestellt, die gesichtet, ausgewertet und teilweise auch 
verwendet wurden. 

Abb. 1: Zeitlicher Projektablauf (skizziert) 
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 Ortsbegehungen 

Ortsbegehungen fanden in allen Ortsteilen mit Vertretern der Gemeindeverwaltung und des Bauhofs, der 
Ortsvorsteher:innen und Vertretern der Freiwilligen Feuerwehr sowie weiterer Ortskundiger statt: 

�{ am 18.10.2022 in Ihn, Leidingen und Rammelfangen 

�{ am 26.10.2022 in Gisingen, Oberlimberg und St. Barbara 

�{ am 10.11.2022 in Düren und Ittersdorf  

�{ am 01.12.2022 in Wallerfangen, Bedersdorf und Kerlingen  

Die Begehungen dienten zur Erstellung der Defizitanalyse, der Aufnahme und örtlichen Besichtigung bereits 
bekannter Problemstellen, Einsatzstellen der Feuerwehr, neuralgischer Punkte aus Analyse der vorliegenden 
Hochwassergefahrenkarten (im Ortsteil Wallerfangen entlang der Saar) und den im Entwurf vorliegenden 
Starkregengefahrenkarten, Gewässern 3. Ordnung in den Ortsteilen mit Relevanz für die Bebauung, 
bestehender Entwässerungseinrichtungen und Einlassbauwerke, Anlagen kritischer Infrastrukturen und 
weiterer (potenziell) hochwasser- und starkregengefährdeter Stellen. Ergänzt wurden die Ortsbegehungen 
durch Nachbegehungen im laufenden Projekt, die sich nach Rückmeldung aus den Bürgerveranstaltungen 
und durch Erkenntnisse aus den Fachgesprächen ergaben oder notwendig wurden.  

 Bürgerveranstaltungen 

Nach der öffentlichen Auftaktveranstaltung, am 1. März 2023 im Jugenddorf Blauloch Wallerfangen, fanden 
Bürgerforen als Workshops sowie zur Vorstellung der Maßnahmen statt. 

1.6.1 Bürgerforen zum Projekteinstieg 

Die Bürgerveranstaltungen dienten der Information über das Projekt, der Information und Sensibilisierung 
über die Thematik Flusshochwasser und Starkregen sowie die ortsspezifisch zu erwartenden Gefahren und 
Problemstellen gemäß Karten- und Ortsanalyse. Es fanden folgende Bürgerveranstaltungen statt: 

�{ Bürgerforum für Kerlingen und Bedersdorf am 8. März 2023 im Dorfgemeinschaftshaus Kerlingen 

�{ Bürgerforum für Ihn, Rammelfangen und Leidingen am 15. März 2023 im Dorfgemeinschaftshaus Ihn 

�{ Bürgerforum für Ittersdorf und Düren am 28. März 2023 im Dorfgemeinschaftshaus Ittersdorf 

�{ Bürgerforum für St. Barbara und Gisingen am 5. April 2023 im Dorfgemeinschaftshaus St. Barbara 

�{ Bürgerforum für Wallerfangen und Oberlimberg am 12. April 2023 in der Walderfingia Wallerfangen 

Deutlich gemacht wurde in Vortrag und Präsentation insgesamt die Notwendigkeit zur Erfüllung persönlicher 
und privater Vorsorge- und Vorbereitungsmaßnahmen im eigenen Wohnumfeld, auf dem Grundstück und 
im bzw. am Gebäude. Dazu wurden verschiedene Strategien und Schutzmaßnahmen beispielhaft vorgestellt, 
mit denen man die potenziellen Eintrittswege des Wassers ins Gebäude verschließen und Schäden 
vermeiden kann.  

Referiert und informiert wurde über: 

�{ örtliche Gefahrenlage Saarhochwasser gemäß Hochwassergefahren- und -risikokarten, 

�{ örtliche Gefahrenlage Starkregen gemäß Starkregengefahrenkarte (Entwurfsstand), 

�{ baulichen Objektschutz und mobile Schutzsysteme, 

�{ den Umgang mit Lagerungen und Aufbauten am Gewässer, 

�{ die hochwassersensible Nutzung des Grundstücks am Gewässer 

�{ Elementarschadenversicherungen für Wohngebäude- und Hausratversicherung sowie das 
Beratungsangebot der Verbraucherzentrale des Saarlandes 
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�{ Rückstausicherungen zur Vermeidung von Kanalrückstau (Klappen und Hebeanlagen) 

�{ typische Einfallswege des Wassers in Gebäude; Hilfestellungen zur Ermittlung des eigenen 
Schadensrisikos und der Gefährdungssituation im Wohnumfeld 

Im Anschluss wurden ergänzende Hinweise und Lösungsvorschläge der Bevölkerung aufgenommen, Fragen 
beantwortet oder zur weiteren Klärung mitgenommen und weitergehende Tipps zur Eigenvorsorge gegeben.  

1.6.2 Vorstellung der Maßnahmen 

Die im Entwurf vorliegenden Maßnahmen und Ergebnisse der Defizitanalyse wurden den Bürgerinnen und 
Bürgern in einer zweiten Runde von öffentlichen Veranstaltungen präsentiert: 

�{ für Kerlingen und Bedersdorf am 17. Januar 2024 im Dorfgemeinschaftshaus Kerlingen 

�{ für Ittersdorf und Düren am 17. Januar 2024 im Dorfgemeinschaftshaus Ittersdorf 

�{ für Wallerfangen, St. Barbara, Oberlimberg und Gisingen am 24. Januar 2024 im Jugenddorf Blauloch 
Wallerfangen 

�{ für Ihn, Rammelfangen und Leidingen am 31. Januar 2024 im Dorfgemeinschaftshaus Ihn 

Zusätzlich waren die Maßnahmensteckbriefe online unter wallerfangen.starkregenkonzept.de einsehbar. 

 Fachgespräche und ergänzende Ortstermine zur Maßnahmenentwicklung 

Zur Besprechung der Defizitanalyse, zur Klärung offener Fragen sowie zur Verifizierung der aufgenommenen 
Problemstellungen bzw. zur Konkretisierung der Maßnahmenentwürfe fanden diverse Ortstermine und 
Besprechungen mit Vertretern bzw. Verantwortlichen der zuständigen Stellen statt: 

07.04.2022 Startgespräch  

21.07.2022 Abstimmungsgespräch mit dem Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz: mit Marco 
�,�]�v�•�����Œ�P���Œ�U�� �>���]�š���Œ�� �����•�� �&�����Z�����Œ���]���Z�•�� �î�X�ð�� �c�'���Á���•�•���Œ���v�š�Á�]���l�o�µ�v�P�U�� �,�}���Z�Á���•�•���Œ�•���Z�µ�š�Ì�^�U��
Carsten Schmidt (zuständig für Genehmigungsverfahren) und Simone Lay  

August 2022 ���µ�•�š���µ�•���Z�� �‰���Œ�� �D���]�o�� �u�]�š�� �E�X�� �^�š�}�(�(���o�•�U�� �>���]�š���Œ�� �����•�� �&�����Z�����Œ���]���Z�•�� �î�X�ï�� �c�'���Á���•�•���Œ�•���Z�µ�š�Ì�^�� �����•��
Landesamts für Umwelt und Arbeitsschutz bzgl. der Anlagen des EVS 

02.02.2023 Abstimmungsgespräch mit dem Entsorgungsverband Saar: mit Prof. Dr. Ing. Ralf Hasselbach 
und Christian Böhm  

17.10.2023 Austausch per Mail mit Marco Hinsberger (LUA) zu technischen Hochwasserschutzanlagen 
an der Prims, der Gewässerunterhaltung an der Prims sowie zur Talsperre Nonnweiler 

05.09.2023 Abstimmungsgespräch zur Defizitanalyse, offenen Fragen und zur Maßnahmenentwicklung 
mit Vertretern der Gemeinde Wallerfangen und der Freiwilligen Feuerwehr 

30.11.2023 Interne Ortsbegehungen zur Ergänzung der Defizitanalyse und Maßnahmenentwicklung 

13.12.2023  Interne Ortsbegehungen zur Ergänzung der Defizitanalyse und Maßnahmenentwicklung 

02.05.2024 Abstimmungsgespräch mit Isabell Zech (Referat E/2, Wasser, Abwasser im Ministerium 
Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz) zu Maßnahmen der 
Hochwasservorsorge an der Prims und zu Fördermöglichkeiten von mobilen 
Hochwasserschutzanlagen (u.a. für die Gemeinde Wallerfangen) 
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2 Örtliche Gefährdungsanalyse  

 Gefährdungsanalyse Hochwasser 

2.1.1 Saar 

Das Saarland stellt Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten als Informationsgrundlage über die 
hochwassergefährdeten Flächen entlang der Saar und das Ausmaß der dort vorhandenen Risiken öffentlich 
zur Verfügung. Durch die Karten soll erreicht werden, dass die kommunalen Gebietskörperschaften ihre 
Hochwasservorsorgemaßnahmen verbessern und dass die betroffene Bevölkerung eines 
hochwassergefährdeten Gebietes von vornherein Schadenspotenzial reduziert oder Schäden ausschließt. Die 
Hochwassergefahren- und -risikokarten stehen im Geoportal unter geoportal.saarland.de zur Ansicht und 
zum Download zur Verfügung.  

Die Überschwemmungsgebiete (ÜSG) wurden 2018 neu ermittelt und festgesetzt. Die bis dato bestandenen 
ÜSG wurden ermittelt, �c�]ndem die Grenzen der tatsächlich eingetretenen Höchstwasserstände kartiert und 
festgesetzt wurden. Heute ist den festzusetzenden Überschwemmungsgebieten mindestens ein HQ100 
zugrundezulegen�X�^�� �~MUV (2018), S. 12). Aus diesem Grund kann es in den Karten zu Abweichungen 
gekommen sein.  

Die Saar ist das Hauptgewässer für das Saarland, die wichtigsten Nebengewässer sind die Blies, die Nied und 
die Prims. Im Hochwasserrisikomanagementplan werden die Gefährdungen für die Schutzgüter 
�c�D���v�•���Z�o�]���Z���� �'���•�µ�v���Z���]�š�^�U�� �c�t�]�Œ�š�•���Z���(�š�o�]���Z���� �d���š�]�P�l���]�š�^�� �µ�v���� �c�h�u�Á���o�š�^�U�� �P���u���˜�� �����Œ�� �'���(���Z�Œ���v- und 
Risikokartierung benannt und hier nachfolgend zitiert (vgl. MUV (2015), S. 86). 

In Wallerfangen sind bei HQ100 ca. 10 Personen und bei HQextrem ca. 40 Personen durch Hochwasser der 
Saar betroffen. In Wallerfangen reichen die Überschwemmungsflächen der Saar im Bereich des Altarms am 
Autobahndreieck Saarlouis bis auf die bebauten Siedlungsflächen der Ortslage. Betroffen sind Saar- und 
Gartenstraße und die dortige neuapostolische Kirche. Die Gärtnerei an der Gartenstraße liegt als einziger 
Gewerbebetrieb zum Teil im Überschwemmungsgebiet. 

In Wallerfangen gibt es keine Hinweise auf ein Umweltrisiko bei Hochwasser. 

 
2.1.2 Gewässer 3. Ordnung im Gemeindegebiet 

Die Abb. 2 zeigt die Gewässer 3. Ordnung und deren Einzugsgebiete im Gemeindegebiet. 
Starkregenereignisse bringen die kleineren Gewässer besonders schnell zum Ansteigen und Ausufern, sodass 
gerade von vermeintlich kleinen und harmlosen Bächen ein hohes Gefahrenpotenzial ausgehen kann. 
Besonders dort, wo die Gewässer bis an die Böschungen genutzt oder bebaut sind, und wo Zwangspunkte, 
wie Brücken und Durchlässe oder innerörtliche Verrohrungen den Abflussquerschnitt einengen bzw. die 
Gewässer keinen offenen, überirdischen Verlauf mehr haben. An diesen Stellen treten die Bäche dann 
spätestens über und fließen der Topographie folgend, oftmals ihrem früheren offenen Verlauf entsprechend, 
durch die Ortslagen und können hohe Schäden anrichten.  

Besonders kritische Bereiche für die innerörtliche Bebauung bestehen an den innerörtlichen Zwangspunkten 
der Nebengewässer, wie in der Defizitanalyse in Kapitel 3 dargestellt.  

Für die Gewässerunterhaltung an Gewässern 3. Ordnung ist die Gemeinde zuständig, siehe hierzu auch das 
Kapitel 2.3. Die Tab. 1 zeigt die Gewässer 3. Ordnung im Gemeindegebiet. 
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Tab. 1: Gewässer 3. Ordnung im Gebiet der Gemeinde Wallerfangen 
(Datenquelle: Geoportal Saarland) 

Gewässer-
kennziffer 

Name  
(örtliche Bezeichnung) 

Gewässer-
kennziffer 

Name  
(örtliche Bezeichnung) 

26459442 Blaulochbach 264882284 Oberer Kerlinger Bach 
264594424 Blaulochbach 2646 Prims 
26459424 Donaubach 26474969488 Remesbach 
2648822 Dorfbach 26474969482 Remesbach 

26488224 Forschenbach 2647496948 Remesbach 
26488225 Höllerbach 264594486 Rosmarienkopfbach 

264749692 Huschtbach 264 Saar 
26488 Ihner Bach 264594 Saar Altarm 

2647496 Itzbach 264886 Sermlinger bach 
2648932 Kemmersbach 26488222 Seufenbach 

26488228 Kerlinger Bach 264594482 Sonnenkuppbach 
26489322 Kleiner Kemmersbach 2648878 Steinwiesgraben 
26459448 Lumpenbach 2648896 Sudelsgrät 
ohne Nr. Mäusbornbach 264882 Trinckbach 

2645944812 Mookenbach 2648858 Udelchesbach 
2647496914 Namensloses Gewässer 264594484 Ulmerbach 
264749694 Namensloses Gewässer 2648868 Unterer Sermlinger Bach 

2648888 Namensloses Gewässer 2645944 Wallerfanger Bach 
2648884 Namensloses Gewässer 2645942 Wallerfanger Mühlenbach 

264882272 Namensloses Gewässer 264888 Weinbach 
ohne Nr. Namensloses Gewässer   

  

Abb. 2: Gewässer und -einzugsgebiete in der Gemeinde Wallerfangen (Angabe der Gebietsgrößen in Hektar) 



Konzept zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge für die Gemeinde Wallerfangen 
 

12 

 Gefährdungsanalyse Starkregen 

Mit dem vorliegenden Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept werden auch die erstmals erstellten 
Starkregengefahrenkarten für die Gemeinde veröffentlicht. Diese wurden projektbegleitend erstellt. Für die 
Erarbeitung der Defizitanalyse, zur Identifikation von Problembereichen und neuralgischen Punkten diente 
ein Vorentwurf der Karten bereits bei den Ortsbegehungen (siehe Kapitel 1.5), der Vorentwurf wurde 
außerdem bei den Bürgerveranstaltungen vorgestellt und erläutert (siehe Kapitel 1.6). 

Entsprechend der Leistungsbeschreibung zur Erstellung der Starkregengefahrenkarte dient diese der 
Identifikation gefährdeter und kritischer Bereiche in der Gemeinde und beinhaltet u.a.: 

�{ Wassertiefen und Ausdehnung der Überschwemmung im Projektgebiet im Lage- und Detailplan 

�{ Fließgeschwindigkeiten und Fließrichtung im Lage- und Detailplan 

�{ Verschnitt von Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten für die Risikobewertung 

�{ Hochwassergefährdungskarte für ein HQ100 

In Wallerfangen wird eine vereinfachte 2D-Überflutungsberechnung verwendet. Hierbei werden einzelne 
Terme der 2D-tiefengemittelten Strömungsgleichungen, auch bekannt als "Flachwassergleichungen", 
vernachlässigt, um den Aufwand für die Modellerstellung zu reduzieren und die Simulationszeit zu verkürzen. 
Die Berücksichtigung der Kanalisation wird nicht vorgenommen, da angenommen wird, dass sie bei solchen 
Regenereignissen keine signifikante Rolle spielt. Im Gegensatz zur vereinfachten rein topografischen 
Geländeanalyse ermöglicht die vereinfachte Überflutungsberechnung die Simulation von Wassertiefen, 
Fließwegen und Fließgeschwindigkeiten für beliebige Niederschlagsszenarien, die auch grafisch dargestellt 
werden können. Hierzu werden für jede Ortschaft separater Lagepläne sowie entsprechende Detailpläne 
erstellt, um die Ergebnisse darzustellen. Um weitere überflutungsgefährdete Bereiche aus Überflutungen 
eines Fließgewässers zu ergänzen, werden die bereits vorhandenen Hochwassergefahrenkarten (HWGK) mit 
der Starkregengefahrenkarte in einem separaten Kartenblatt kombiniert. Da die Ursache der Überflutung 
der jeweiligen Hochwasserart unterschiedlich ist, sollten entsprechende Maßnahmen für die jeweilige 
Hochwasserart mit dem Blick auf das Ganze entwickelt werden.  

Es ist wichtig zu beachten, dass es sich bei den Ergebnissen um ein Modell handelt. Hintergrund einer 
Simulation ist es, sich bestmöglich an die Realität über verschiedenste Randbedingungen und diverse 
Parameter anzunähern. Es wird also im Modell ein bereits schon einmal aufgetretenes Starkregenereignis 
simuliert. Allerdings wird sich dasselbe Ereignis niemals an identischer Stelle, Intensität und gleicher Dauer, 
wie es schon einmal real aufgetreten ist, ereignen. Dennoch liefern die Ergebnisse der Simulation belastbare 
Aussagen über das Entstehen und Verhalten von Hochwasser durch Starkregenereignisse.  

Zum Verfahren der Erstellung der Starkregengefahrenkarten und zur Erläuterung der Methoden, der 
eingesetzten Software und der getroffenen Annahmen sowie der Darstellung in den Karten wurde ein 
eigenständiger Bericht angefertigt. Dieser Bericht und die erstellten Starkregengefahrenkarten liegen diesem 
Konzept in den Anlagen bei. 

Die Karten dienen auch Privatpersonen als Hilfestellung zur Ermittlung der Gefährdungssituation im 
Wohnumfeld und am eigenen Grundstück/ Gebäude, um anschließend die Eigenvorsorge gegen Hochwasser 
und Starkregen zu überprüfen und Maßnahmen zum eigenen Schutz zu ergreifen (siehe hierzu auch Kapitel 
4).  
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 Gewässerunterhaltung, Außengebietsentwässerung und Teichanlagen 

2.3.1 Gewässer 3. Ordnung 

Das Saarländische Wassergesetz (SWG) definiert in der Fassung vom 30. Juli 2004 in § 3 (1) Abs. 3, dass 
�c�'���Á���•�•���Œ�����Œ�]�š�š���Œ���K�Œ���v�µ�v�P�W�����o�o�������v�����Œ���v���}�����Œ�]�Œ���]�•���Z���v���'���Á���•�•���Œ�^���•�]�v���U�����]�����v�]���Z�š�����µ�v�����•�Á���•�•���Œ�•�š�Œ���˜���v���~�í�X��
Ordnung) oder in dem Gesetz beiliegenden Verzeichnis zu den Gewässern 2. Ordnung enthalten sind. 
�'���v���Œ���o�o�����o�•���'���Á���•�•���Œ���P���o�š���v�����]�����c�€�Y�•���v���š�º�Œ�o�]���Z���v���µ�v�����l�º�v�•�š�o�]���Z���v���}�����Œ�]�Œ���]�•���Z���v���'���Á���•�•���Œ���u�]�š�����µ�•�v���Z�u����
des wild abfließenden Wassers und der staatlich anerkannten Heilquellen [�Y�•�^�� �‘�� �ï�� �~�í�•�X Weiter ist 
festgeschrieben �]�v���‘���ï���~�ï�•�W���cNatürliche Gewässer sind Gewässer, deren Bett auf natürliche Weise entstanden 
ist. Ein natürliches oberirdisches Gewässer gilt als solches auch nach künstlicher Veränderung oder 
Verlegung. Künstliche Gewässer haben ein künstlich angelegtes Gewässerbett. Als künstliche Gewässer 
gelten insbesondere Triebwerkskanäle, Hafengewässer, Baggerseen sowie Be- und Entwässerungskanäle.�  ̂

Siehe dazu auch die Übersichtskarte der Einzugsgebiete und die Tabelle zu Gewässern 3. Ordnung im 
Gemeindegebiet in Kapitel 2.1.2.. 

2.3.2 Gewässerunterhaltung und Zuständigkeiten 

Unterschieden werden muss insgesamt zwischen Gewässerunterhaltung des Fließgewässers (Sicherstellung 
des funktionsfähigen Normalwasserabflusses), der Anlagenunterhaltung von Bauwerken (bspw. Brücken, 
Wehre, Durchlässe, Verrohrungen, Teichanlagen), für die immer der zuständig ist, dem das Bauwerk gehört 
(oder dient) und der Verkehrssicherungspflicht, die auch den privaten Grundstückseigentümern obliegt. 

§ 59 SWG (Saarländisches Wassergesetz) �~�Ì�µ���‘���ï�ò���t�,�'�•���Œ���P���o�š�������Ì�µ���Á�]�����(�}�o�P�š�W���cDer Eigentümer einer Anlage 
in oder an einem Gewässer hat dem zur Erfüllung der Unterhaltungspflicht Verpflichteten die vermehrten 
Kosten der Gewässerunterhaltung zu ersetzen, soweit sie durch das Vorhandensein der Anlage bedingt sind. 
Im Streitfall setzt die untere Wasserbehörde den Kostenbeitrag nach Anhören der Beteiligten fest.�  ̂

Die besonderen Schutzvorschriften für festgesetzte Überschwemmungsgebiete, die für die Anlieger dort 
bestehen, sind in Kapitel 4.3.2 zusammengefasst. 

Meldung von hochwasserkritischen Zuständen an den Gewässern können durch die Anlieger direkt an die 
Gemeinde erfolgen. 

2.3.3 Gewässerunterhaltung an Gewässern 3. Ordnung und Anlagenunterhaltung 

Für die Gewässerunterhaltung an Gewässern 3. Ordnung ist die Gemeinde zuständig. Nach § 4 SWG gehören 
die Gewässer den Eigentümern der Ufergrundstücke. Die Gemeinde kann gemäß § 57 (2) SWG unter 
bestimmten Voraussetzungen (Niederschlagsgebiet bis zu 10 km², geringe wasserwirtschaftliche Bedeutung) 
die Unterhaltungslast per Satzung auf die Eigentümer bzw. Anlieger der Gewässer 3. Ordnung übertragen; 
liegen keine entsprechenden Satzungen vor, ist die Gemeinde die Unterhaltungspflichtige. 

Dies sollte auch beibehalten werden, um eine Gewässerunterhaltung zielgerichtet für die gesamten 
innerörtlichen Fließstrecken als Gemeinde durchführen und einen Zielzustand erhalten zu können. 

Von der reinen Gewässerunterhaltung zu unterscheiden ist die Anlagenunterhaltung. Für diese ist der 
Eigentümer einer Anlage am Gewässer bzw. von Anlagen der Außengebietsentwässerung verantwortlich. 
Dies bedeutet bspw., dass der Landesbetrieb für Straßenbau für die Unterhaltung der Durchlassbauwerke 
der Gewässer in Landesstraßen zuständig, die Gemeinde ihrerseits für die Bauwerke der Gemeindestraßen. 

In Wallerfangen erfolgt die Gewässerunterhaltung in der Regel einmal im Frühjahr und einmal im Herbst 
sowie in akuten Fällen nach Meldung durch Anlieger bzw. die Ortsvorsteher. Zuständig ist der Bauhof der 
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Gemeinde. Die regelmäßige Gewässer- und Anlagenunterhaltung erfolgt nach einer eigens angefertigten 
Liste, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten aufgestellt wurde (siehe Tab. 2). 

Tab. 2: Unterhaltungsliste der Sandfänge und Grabensysteme in der Gemeinde Wallerfangen (Stand 2023) 

Ortsteil Unterhaltungsplan Sandfänge/ Grabensysteme 2023 

Rammelfangen Grabensystem Wald-/Feldstraße  
+ Regenüberlaufbecken 
Waldstraße 2 Stk. 
Feldstraße 1 Stk. 

Ittersdorf Moselstraße / Spielplatz 
Düren Feldweg Rinne (Schloßstraße / Karrenweg)  

�'�Œ�������v�•�Ç�•�š���u���^���Z�o�}�˜�•�š�Œ���˜�����l�����}�Œ�(�P���u���]�v�•���Z���(�š�•�Z���µ�•�c���/�u���'���Z�Œ���v�—�� 
Flugplatz 

Wallerfangen Wilhelmstraße oben / unten  
Campingplatz  
Leichenhalle (Einlaufrost)  
Feldweg v. Beaumarais  
Sonnental  
Sportplatz  
Oberlimberger Weg alle Durchlässe  
Waldweg am Limberg ( Vereinbarung LFS - L170} 
Eichenbornweg in Richtung Jugenddorf -WZV 

Ihn Grabensystem/Sandfang Am Hohberg 
Querrinnen / Friedhof 
Alter Ihner Weg (Querrinnen) 
Königsmühle 
Alte Mühle 

Gisingen Grabensystem Marienweg 
Grabensystem Bruchweg  
Grabensystem Oberlimberger Weg  
Grabensystem Verbannholzer Weg  
Grabensystem Zum Scheidberg  
Grabensystem Idesbachpfad  
Brucher Weg - Notbrunne 

Oberlimberg Auffangbecken Ortseingang 
Kerlingen Gisinger Weg/ Stockath 
St. Barbara Römerweg 

Die RÜ-Bauwerke der Gemeinde werden zweiwöchentlich kontrolliert sowie zusätzlich nach 
Starkregenereignissen.  
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2.3.4 Schwierigkeiten und Anforderungen an die Gewässerunterhaltung 

Gewässerunterhaltung besteht überwiegend aus der Lösung aktuell aufgetretener unvorhergesehener 
Ereignisse oder Eingaben betroffener Gewässeranlieger und wird daher punktuell verstanden. Das 
Gewässersystem als prozessgestaltendes Ganzes steht nicht im Fokus. Zum Beispiel findet ein 
Geschiebemanagement innerhalb eines Gewässersystems oder zwischen verschiedenen Gewässersystemen 
gemeindeübergreifend nicht statt. Somit werden in erheblichem Umfang ökologische und finanzielle 
Ressourcen nicht genutzt. 

Oft sind die Zuständigkeiten für den Mehraufwand der Gewässerunterhaltung durch andere Baulastträger 
nicht geklärt und die komplexen Wirkungszusammenhänge an Bauwerke nicht untersucht und 
kommuniziert. Relevante Bestandsdaten liegen an verschiedensten Stellen und Verwaltungen vor, sind aber 
nicht für die Zwecke der Gewässerunterhaltung aufbereitet und in einem System digital und georeferenziert 
zusammengestellt. 

���]���� ���v�(�}�Œ�����Œ�µ�v�P���v�� ���v�� �'���Á���•�•���Œ�µ�v�š���Œ�Z���o�š�µ�v�P�� �À���Œ���v�����Œ�v�� �•�]���Z�� �(�}�Œ�š�o���µ�(���v���X�� �^�š���v���� �(�Œ�º�Z���Œ�� �����•�� �c�W�µ�š�Ì���v�^�� �����Œ��
ausgebauten Gewässer und das Roden gewässerbegleitender Gehölze im Vordergrund, stehen heute vor 
allem ökologische Anforderungen an Fließgewässer im Vordergrund. Aus Gewässerrenaturierungen 
entstehen neue und andere Anforderungen an die Gewässerunterhaltung. Hier fehlt bei den 
Verantwortlichen und bei den Ausführenden vielfach das erforderliche Wissen und Fähigkeiten. Neue 
Anforderungen und Handlungsbedarfe, die sich aus klimatischen Veränderungen ergeben (z.B. Folgen von 
Starkregenereignissen) werden nicht ausreichend durch die Gewässerunterhaltung berücksichtigt. 

Durch eine ordnungsgemäße und zielgerichtete Gewässerunterhaltung lässt sich besonders in den 
starkregen- und hochwasserabflusskritischen Bereichen der bebauten Ortslagen ein wirkungsvoller Beitrag 
zur Hochwasservorsorge an den Gewässern 3. Ordnung erreichen. Vor allem in den Gewässerabschnitten 

Abb. 3: Übersichtsplan zur Anlagenunterhaltung der RÜ-Bauwerke in der Gemeinde 
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vor Verrohrungen, Durchlassbauwerken, Brücken und den Einlassbereichen in innerörtliche Verrohrungen 
entsteht bei Starkregen und durch die rasch ansteigenden Wasserständen an den kleinen Gewässern schnell 
eine Gefährdung der umliegenden Bebauung durch die Ausuferung der Gewässer, die durch eine 
regelmäßige Kontrolle und Pflege sowie Unterhaltung dieser Bereiche reduziert werden kann.  

Um die Aufgaben der Gewässerunterhaltung für die Gewässer 3. Ordnung durch die Gemeinde besser 
strukturieren und bewältigen zu können, empfiehlt sich die Aufstellung eines 
Gewässerunterhaltungskonzepts, dass die Gewässerabschnitte innerhalb und oberhalb der 
Siedlungsbereiche betrachtet und Zielzustände für die Gewässerunterhaltung festlegt sowie besonders 
kritische Bereiche benennt und für diese entsprechende Kontroll- und Unterhaltungsintervalle festlegt. 
Damit soll eine hochwasservorsorgende Gewässerunterhaltung forciert werden, die in den vulnerablen 
Fließabschnitten den Bewuchs und die Gehölze im Gewässer und in den Böschungen besonders im Auge 
behält und die Durchlassbauwerke freihält. In den Unterhaltungskonzepten soll �t natürlich im Einklang mit 
den Bestimmungen des Wasserhaushaltgesetzes und unter Berücksichtigung der ökologischen Funktion 
eines Gewässers �t genau definiert werden, in welcher Art und Weise die einzelnen Fließabschnitte 
kontrolliert, bearbeitet und unterhalten werden sollen. 

Eine durchgehende Dokumentation der Gewässerunterhaltung sowie ein Monitoring der Fließgewässer 
insgesamt finden aktuell nicht statt. Somit werden Prozesse (Gewässerdynamik, Änderungen der 
Umfeldnutzungen etc.) nicht frühzeitig erkannt, so dass die Gewässerunterhaltung nur auf die Folgen von 
Prozessen reagiert, anstatt auf die Prozesse Einfluss zu nehmen (proaktive, prozessgesteuerte 
Gewässerunterhaltung). 

2.3.5 Teich- und Weiheranlagen 

Das Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz ist für die Kontrolle der privaten Teich- und Weiheranlagen 
zuständig. Der Eigentümer der Anlagen wiederum ist für die Unterhaltung der Anlage zuständig, auch wenn 
diese im Hauptschluss eines Gewässers 3. Ordnung liegt. Dem Eigentümer obliegt außerdem der 
ordnungsgemäße Betrieb der Anlage und dass von ihr keine Gefahr für Unterlieger ausgeht, etwa durch eine 
beeinträchtige Standsicherheit der Böschungen und Dämme.  

Die Gemeinde soll durch gezielte Ansprache und Information der Anlageneigentümer dazu aufrufen und 
sensibilisieren, den Zustand und die Standsicherheit der Anlagen zu überprüfen. Altanlagen können ggf. je 
nach Lage und Art einen Beitrag zur Hochwasserrückhaltung leisten. Wenn sie durch die Gemeinde erworben 
werden, kann eine ökologische Umgestaltung sowie die Verlegung in den Nebenschluss des Gewässers durch 
das Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz gefördert werden. 

2.3.6 Außengebietsentwässerung: Verbesserung von Einlassbauwerken 

Bei den Ortsbegehungen zur Erarbeitung des vorliegenden Konzeptes sind an einigen Stellen der 
betrachteten Ortslagen Defizite aufgenommen worden, die durch baulich ungünstig ausgeführte, 
unterdimensionierte oder auch kaum zu unterhaltende und dadurch nahezu funktionsunfähige 
Einlaufbauwerke ausgingen. Diese lagen an Entwässerungsgräben und vor Bachverrohrungen und führen bei 
Verstopfung und Überlastung mitunter zu direktem Abfluss über Straßen und Wege oder flächig abfließend 
in die bebauten Ortslagen. 

Als Empfehlung für die Ausbildung von Rechen an Einlaufbauwerken nach DIN 19661, dem ATV Handbuch 
Kanalisation sowie der LUBW Arbeitshilfe zur DIN 19200 werden genannt: 

�{ Vorrechen als Grobrechen bei erwartbarem Transport grober Schwimmstoffe 

�{ Haupt- bzw. Feinrechen 

o Schrägstehend mit seitlicher Einströmmöglichkeit (Neigung 1:1 oder flacher) 
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o Stababstand 100 - 120 mm 
o Abnehmbarer Gitterrost mit Stababstand von max. 40 mm 
o Freier Durchflussquerschnitt (Schlupf) unter dem Rechen von 120 - 200 mm 

�{ Herstellung einer Unter-, Um- und Überströmbarkeit durch dreidimensionale bauliche Ausführung 

(vgl. BUSCHLINGER 2015, S.28). In Abb. 4 sind Beispiele für optimierte Einlassbauwerke dargestellt. 

Bei Einlaufbauwerken handelt es sich um Bauwerke, die für den speziellen Einsatzfall geplant werden 
müssen. Hierbei sind neben den kleinräumigen Verhältnissen (Schachttiefe, Lage im Verkehrsraum/neben 
dem Verkehrsraum, Längsgefälle, Kanaldurchmesser, Längsgefälle des Kanals, unterhalb befindliche kritische 
Bebauung) auch einzugsgebietsbezogene Kennwerte zu berücksichtigen: Größe und Struktur des 
Einzugsgebietes, Landnutzung, Belastung mit Geröll und Treibgut etc. 

Keinesfalls ist es hinreichend, vor ein vorhandenes Bauwerk einfach einen Schrägrost zu installieren. 
Eventuell von dem Bauwerk ausgehende Gefahren (Überflutungsschäden etc.) können Haftungsansprüche 
auslösen, vor allem dann, wenn die einschlägigen Regelwerke nicht oder nicht vollständig beachtet werden. 

Dieses vorangestellt, lassen sich generalisiert folgende Anforderungen definieren: 

�{ Die Rechenfläche ist deutlich größer zu wählen als der Rohrquerschnitt des abgehenden Kanals. 

�{ Der freie Querschnitt eines Rechens ist deutlich größer zu wählen als die Kanalquerschnittsfläche. 

�{ Zwischen Rechen und Kanal befindet sich ein Betonschacht. 

�{ Der Rechen befindet sich in einem ausreichenden Abstand zum Kanaleinlauf und wird nicht unmittelbar 
dem Kanal vorgesetzt. 

�{ Der Rechen wird aus verzinktem Bandeisen gefertigt, dessen schmale Seite vom Wasser angeströmt 
wird. 

�{ Der Rechen wird so ausgeführt, dass er bei extremen Wasseranfall auch von oben geflutet werden kann. 

�{ Die Rechenneigung sollte in der Regel 1:3 oder flacher betragen. 

�{ Die Abstände der Flacheisen betragen in der Regel je nach Bauwerksgröße, Einzugsgebiet und Belastung 
mit Geröll oder Treibgut zwischen 4 und 10 cm. 

�{ Der Rechen ist deutlich breiter als der Grabenquerschnitt. 

�{ Die Grabensohle sollte unmittelbar vor dem Rechen gepflastert sein. 

�{ Ggfs. ist ein Geröll- oder/und Sandfang zu integrieren. 

Abb. 4: Beispielhafte Verbesserung von Einlaufbauwerken an Gräben und vor Verrohrungen 
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�{ Der Einlaufbereich sollte durch einen Kragen gefasst sein. 

�{ Auf der Geländeoberfläche über der Verrohrung sollte ein Notabflussweg vorhanden sein. 

Generell sind Einlaufbauwerke strömungstechnisch günstig auszubilden, um Verwirbelungen gering zu 
halten (Minimierung der Eintrittsverluste). Neben der baulichen Ausführung ist zudem wichtig zu beachten, 
dass sich die Bauwerke gut unterhalten und reinigen lassen und auch im Ereignisfall noch Maßnahmen zur 
Freihaltung und Räumung des Bauwerks möglich sind. 

 Gefährdungsanalyse Bodenerosion von Ackerflächen 

Im Zusammenhang mit Starkregen führt Bodenerosion zu teils massivem Bodenabtrag, der in die bebauten 
Ortslagen eingetragen wird und das Schadensbild deutlich erhöhen kann. Wind und Wasser bewirken eine 
Erosion, das heißt eine Lockerung und einen Abtrag des Bodenmaterials, besonders bei entsprechend 
anfälligen Kulturarten, die erst spät nach Aussaat eine erosionsschützende Bodenbedeckung aufweisen. 
Auch die Bodenbearbeitung und die Vegetationsdichte sind Faktoren, die sich auf die Erosionsanfälligkeit 
auswir�l���v�X���E�����Z�����v�P�������v�������•���h�u�Á���o�š���µ�v�����•���u�š���•���P�]�o�š�����o�•���&���µ�•�š�(�}�Œ�u���o�W���c�Z���P���v���Œ���]�P�v�]�•�•�����u�]�š���u���Z�Œ�����o�•���Ì���Z�v��
�D�]�o�o�]�u���š���Œ�� �~�í�ì�� �>�]�š���Œ�•�� �E�]�������Œ�•���Z�o���P�� ���µ�(�� ���]�v���u�� �Y�µ�����Œ���š�u���š���Œ�� �l�‚�v�v���v�� ���}�����v���Œ�}�•�]�}�v�� ���µ�•�o�‚�•���v�^�� �~�À�P�o�X��
Umweltbundesamt 2020). 

�c���]���� �‰�}�š���v�š�]���o�o���� ���Œ�}�•�]�}�v�•�P���(���Z�Œ���µ�v�P�� �����Œ�� �•�����Œ�o���v���]�•���Z���v�� �����l���Œ�(�o�����Z���v�� �Á�µ�Œ������ �]�u�� �•�µ�P���� �����Œ�� ���Œ�•�š���o�o�µ�v�P�� �����Œ��
saarländischen Erosionsschutzverordnung ermittelt und leitet sich aus Daten der Bodenschätzung, der 
Hangneigung und -länge sowie aus Niederschlagsdaten ab. �€�Y�•�������u�v�����Z���•�]�v�����Œ�µ�v�����ð�ï�9�������Œ���•�����Œ�o���v���]�•���Z���v��
Ackerschläge erosionsgefährdet: 16% der Ackerschläge weisen eine Erosionsgefährdung durch 
Niederschläge auf (CCWasser-1). 27% der Ackerschläge sind stark wassererosionsgefährdet (CCWasser-2). 
�€�Y�•�� �����š���]�o�o�]���Œ�š���Œ�� Auskünfte zur Erosionsgefährdung von Flächen können Landwirte beim Landesamt für 
Agrarwirtschaft und Landentwicklung (LAL) erhalten. Einen allgemein zugänglichen Überblick über die 

Abb. 5: Kartierung von Ackerflächen gemäß CCW-Erosionsgefährdungsklassen 2022 in der Gemeinde 
(Quelle: Geoportal Saarland) 
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Erosionsgefährdung landwirtschaftlicher Flächen bietet auch das saarländische Geoportal: 
http://geoportal.saarland.de. (MWW und MUEV (2011), S. 3). Einen Ausschnitt der Karte für das 
Gemeindegebiet zeigt Abb. 5. 

Zur Vermeidung von Bodenerosion können verschiedene Parameter angepasst werden, in der Regel müssen 
verschiedene Faktoren zusammenspielen, um Erosion wirksam zu unterbinden. Schutzmaßnahmen sind 
bspw. (vgl. Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 2006 und MWW und MUEV (2011), S. 3f): 

�{ Minimierung der Zeitspannen ohne Bodenbedeckung 

�{ Vermeidung des Anbaus von Hackfrüchten nach konventioneller Bearbeitung ohne Bodenbedeckung 

�{ Einschalten von Untersaaten und Zwischenfrüchten in den Prozess der Fruchtfolge 

�{ Ausbringung von Strohmulch zum Schutz des Bodens vor der Energie des aufprallenden Regens 

�{ Konservierende Bodenbearbeitung oder Direktsaatverfahren 

�{ Aufbau und Erhalt einer guten Bodenstruktur 

�{ Vermeidung von Bodenschadverdichtung und -verschlämmung (keine Bearbeitung eines zu feuchten 
Bodens, keine zu feine Bearbeitung) 

�{ Einsatz von Grubbern, Scheibeneggen oder zapfwellengetriebenen Geräten in der 
Grundbodenbearbeitung, wodurch mehr Pflanzenreste an der Bodenoberfläche verbleiben 

�{ Gewährleistung einer guten Humusversorgung des Bodens über Ernterückstände, Gründüngung und 
organische Düngung in Form von Stallmist, Gülle, Kompost oder Klärschlamm, zur Stabilisierung des 
Bodengefüges und zur Steigerung des Wasseraufnahmevermögens 

�{ Kalkung des Bodens zur Förderung der Krümelstruktur und dadurch zur Vorbeugung einer 
Verschlämmung und Verkrustung der Bodenoberfläche 

�{ Höhenlinienparallele Bearbeitung 

�{ Verkürzung der Hanglängen  

�{ Konservierende Bodenbearbeitung oder Direktsaatverfahren 

�{ Anlage von Filterstreifen aus Gras oder Gehölzen 

�{ Vermeidung von Fremdwasserzutritt 
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 Gefährdungsanalyse Forst 

Viele Flächen oberhalb der Ortslagen und mit Abflussrichtung zum Siedlungsbereich sind bewaldet und liegen 
damit im Einzugsgebiet von Oberflächenabfluss, der bei Starkregen abflusswirksam für die Bebauung wird. 
�c�t���o�����Œ���Z�������v�����]�v���v�����v�š�•���Z���]�����v�����v�����]�v�(�o�µ�•�•����uf den Abfluss von Wasser aus dem Wald und auf die Trink- 
und Brauchwasserversorgung über die Neubildung von Grundwasser. Durch das Brechen der 
Niederschlagsenergie im Kronenraum und durch günstige Bodeneigenschaften für die Infiltration und 
Bodenwasserspeicherung haben naturbelassene Wälder per se ein höheres, aber standortsabhängiges 
Wasserrückhaltevermögen (Retentionspotenzial) und leisten dadurch einen Beitrag zum dezentralen 
�,�}���Z�Á���•�•���Œ�•���Z�µ�š�Ì�X�^���~�^���Z�º�o�o���Œ���î�ì�î�í�U�����µ�•���W�����l���˜���D���Ç���Œ���í�õ�õ�ò�V���^���Z�º�o���Œ���î�ì�ì�ò�V�����}�š�š���î002). 

Sinnvoll ist es bereits dort Maßnahmen zur Wasserrückhalt zu ergreifen, wo bei Starkregen der Abfluss zur 
Ortslage beginnt und sich akkumuliert. Hier bieten der Wald und die Bewirtschaftung im Forst einige 
Möglichkeiten, um für die Bebauung kritischen Abfluss zu reduzieren und zudem die Wasserrückhaltung im 
Wald zu verbessern, was wiederum dem Wald zugutekommt.  

Im Folgenden sind Maßnahmenpotenziale aufgeführt, die der Praxis entnommen sind. Sie entstammen den 
�W�Œ���•���v�š���š�]�}�v���v���cHinweise zu Wegebau- und Wegeunterhaltungsmaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der 
Wasserführung und zum Wasserrückhalt in Ergänzung der Empfehlungen der Landesforsten Rheinland-Pfalz 
zum Waldwegebau von 2002�^��von Dirk Schubert, Martin Gallus und Gebhard Schüler sowie der Präsentation 
�cWasserrückhalt durch angepasste Waldbewirtschaftung�^��von Prof. Dr. Gebhard Schüler und  der 
Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz. 

Wegbau und Unterhaltungsmaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Wasserführung und des 
Wasserrückhaltes 

�{ Das Wegeprofil sollte - auch bei Gefälle -eine breitflächige Entwässerung in den angrenzenden Wald 
ermöglichen, dabei ist das Querprofil grundsätzlich dem er Gelände anzupassen. 

�{ Abschlagsmulden sind unerlässlich zur Wege- und Wegebegleitgrabenentwässerung 

o sie sind 1,20 m bis 3 m breit, 

o mindestens 15 cm unter Fahrbahnniveau, 

o trichterförmig zur Talseite/Entwässerungsseite geöffnet, 

o sie verlaufen diagonal zur Wegeachse, 

o sie müssen so häufig angelegt werden, dass auf dem Wege- körper kein Wasser mehr läuft, d.h. 
im Gefälle alle 50 m, in steileren Lagen alle 30 m. 

�{ Eine kostengünstigere Alternative zu den teuren und pflegeintensiven Durchlässen sind Rigolen. Sie 
leiten das Wasser aus dem auf der Bergseite verbreiterten und vertieften Wegegraben durch den 
Wegekörper auf die Talseite. Sie sind etwa 2 m breit und verlaufen ähnlich wie die Abschlagsmulden 
diagonal zur Wegelängsachse. 

�{ Ausreichend große Flut-, Versickerungs- oder Verdunstungsmulden können auf weniger durchlässigen 
Böden oder in ungünstigen Lagen (Steillagen, Kerbtäler) überschüssiges Wasser aufnehmen. Bei hohem 
Wasseranfall und geringer Versickerungsleistung können mehrere Flutmulden hintereinander vernetzt 
angelegt werden. 

�{ Ausgefahrene Wege kanalisieren das oberflächig abfließende Wasser, und es ist oft nicht möglich, dieses 
in den benachbarten Waldbeständen zu versickern. Diese Wege sollten entweder aufgelassen werden 
oder mit unbelastetem Erdmaterial verfüllt werden, um ein abgerundetes Querprofil auf dem 
verdichteten neuen Wegekörper herzustellen. 

�{ Bei den grundsätzlich wiederkehrenden Wegeinstandhaltungsmaßnahmen, insbesondere im Anschluss 
an Holzerntemaßnahmen und Holzabfuhr, sind überhöhte Bankette zu beseitigen und die Wege mit lang 
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ausgezogenen Spitzgräben nachzuprofilieren. Abschlagsmulden sind ggf. neu auszuformen und 
Flutmulden vom Sediment zu befreien.  

Wasserrückhalt durch angepasste Waldbewirtschaftung 

Maßnahmen Wegenetz 

�{ Das Wegeprofil sollte - auch bei Gefälle - eine breitflächige Entwässerung in den angrenzenden Wald 
ermöglichen �t keine trapezförmigen Wegebegleitgräben. 

�{ An erster Stelle müssen Wege hinsichtlich ihrer Notwendigkeit beurteilt und ggf. aufgelassen werden. 

�{ Versickerungs- und Verdunstungsmulden können auf weniger durchlässigen Böden überschüssiges 
Wasser aufnehmen. 

Maßnahmen zur Verzögerung von Oberflächenwasserabfluss 

�{ Wasserableitungen durch Rohrdurchlässe (Dolen) konzentrieren Wasser in linearen Abflüssen (mit 
Tiefenerosion). Daher sollten so viele Durchlässe einen Wegekörper queren, dass sich in bergseitigen 
Gräben kein Wasser ansammelt. Hydrologisch sinnvoller (und preisgünstig) sind Rigolen, die das Wasser 
hangabwärts im Wald versickern lassen. Hangparallele Wege, die den Interflow abschneiden, können 
���µ���Z���l�}�u�‰�o���š�š�����o�•���c�Z�]�P�}�o���^�����µ�•�P�������µ�š���Á���Œ�����v�X 

Einsatz von Forstmaschinen 

�{ Waldböden dürfen mit schweren Forstmaschinen zur Holzernte und zum Vorliefern von Holz nur auf 
festen Linien (Maschinenwege und Rückegassen -> befahrene Fläche max. 13,5 % = 30 m Abstand, 
Regelabstand = 40 m) fahren, um eine flächige Bodenverdichtung zu vermeiden. Die neueste 
bodenschonende Technik ist einzusetzen. 

�{ Alternative Holzernte- und Rücketechniken (z.B. motor-manuelle Holzaufarbeitung und Seilkräne) 
verhindern Bodenschäden und beugen linienhaftem Oberflächenabfluss vor. 

Wegebautechnik und Wasserrückhalt 

Die technische Befahrbarkeit ist nicht mehr gegeben, bei Bodenstrukturveränderungen mit plastischem 
Fließen, bei stehendem Wasser in der Fahrspur, bei Erosion und bei Beeinträchtigung der Waldästhetik. 
Erosion �t  und damit Oberflächenabfluss �t muss durch geeignete Maßnahmen entgegengewirkt werden: 
Rückegassen im hängigen Gelände sind mit diagonalen Wasserrückleitungsmulden in den Wald zu versehen. 

�{ einseitige Querneigung der Waldwege zur Ableitung des Wassers in die Waldflächen 

�{ Gräben müssen frei von Holz, Laub und Schlagabraum sein, um die Entwässerungseinrichtung 
funktionsfähig zu halten. 

�{ Bankette regelmäßig mulchen und abziehen 

�{ Gräderwülste beseitigen oder durchstoßen 

�{ Wegeprofil erhalten, vor allem nach Rückemaßnahmen 

Förderung biologisch aktiver Böden 

Die Kalkung versauerter Waldböden fördert die biologische Aktivität. Die Wasserspeicherkapazität der Böden 
vergrößert sich so um mehrere l / m2 durch ein intensiveres Feinwurzelwachstum. Durch die Aktivität der 
Makrofauna vergrößert sich die Versickerungsrate um das 4- bis 10-fache gegenüber ungekalkten Böden. 

Renaturierung von Hangbrüchern/ Waldmooren, um Abflussspitzen zu vermeiden 

�'���•�š�‚�Œ�š�����,���v�P���Œ�º���Z���Œ���l�‚�v�v���v���c�Œ���v���š�µ�Œ�]���Œ�š�^���Á���Œ�����v, bspw. durch den Bau einer Sperre zum Schließen der 
Entwässerungsgräben, Wiedervernässung der Standorte und Wiederbesiedlung mit Torfmoosen. 
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Schutz der Bachauen als natürliche Überflutungs-/ Retentionsräume 

Bachauen müssen im Falle von Sturzfluten und Hochwasserwellen Oberflächenwasser in der gesamten 
Fläche aufnehmen können, so dass Spitzen-Hochwasserwellen gebrochen werden. Die natürliche Struktur 
von Waldbächen und Bachauen muss daher geschützt, gefördert oder wieder hergestellt werden, um ihre 
Wasserrückhalte- Funktion wieder herzustellen, bzw. zu erhalten.  

�{ Gewässer im Wald und deren Uferbereiche müssen im Hinblick auf die Fähigkeit zur Wasserretention 
bewertet werden.  

�{ Die Renaturierung von Gewässern und Gewässerumgebung beginnt mit der Förderung der 
auentypischen Vegetation. 

�{ Die Struktur von Waldbächen und Bachauen kann verbessert werden, z.B. durch den Einbau von 
Querbuhnen aus Weidenruten. Dies sollte sich jedoch auf extensive Eingriffe beschränken, um einer 
Eigendynamik der Gewässer nicht vorzugreifen. (Eingriffe bedürfen einer wasserrechtlichen 
Genehmigung) 

Kleinrückhalte im Wald schaffen 

Dem Hochwasserschutz dienen auch künstliche Kleinretentionsräume (Kleinrückhalt), z.B. wenn 
Wegedämme Fließgewässer kreuzen, in ehemaligen Fischteichen, z.B. in engen Kerbtälern. In einer größeren 
Anzahl hintereinandergeschaltete Rückhaltebecken verzögern auch bei nur geringem Einstauvolumen den 
ungebremsten Abfluss einer Hochwasserspitze. 

�{ Kleinrückhalte sollten sich antizyklisch leeren 

�{ Eine Durchflussreduzierung durch Dolen bricht Hochwasserspitzen, braucht aber eine gezielte 
Wasserableitung, bzw. einen Überlauf. 

Zur Ausnutzung des Wasserrückhalte- und -speichermögens müssen alle örtlich möglichen Maßnahmen 
ergriffen werden �t und zwar beginnend nahe am Ort der Abflussentstehung. 
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 Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz 

2.6.1 Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Wallerfangen 

In Wallerfangen waren in der Vergangenheit vor allem die Ortsteile Ihn und Ittersdorf sowie Leidingen 
betroffen. Überschwemmungen mit mehreren betroffenen Objekten ereigneten sich 2017 und 2018, 2017 
musste gar eine Vollalarmierung ausgelöst werden und es wurde ein Krisenstab gebildet. 

Die Freiwillige Feuerwehr Wallerfangen setzt sich aus vier Löschbezirken zusammen.  

�{ Löschbezirk 1: Wallerfangen, St. Barbara, Gisingen und Oberlimberg 

�{ Löschbezirk 2 (Mitte): Kerlingen, Bedersdorf, Düren 

�{ Löschbezirk 3: Ittersdorf 

�{ Löschbezirk 4 (West): Ihn; Rammelfangen, Leidingen 

Nach der Alarmierung wird gemäß des gemeldeten Falls agiert. Über den Landkreis Saarlouis wird eine 
Weiterbildung für Einsatzkräfte an der Landesfeuerschule, zum Thema Starkregen, vorbereitet, an der auch 
die Feuerwehr Wallerfangen teilnehmen möchte. 

Die Warnung innerhalb der Gemeinde erfolgt noch durch alte E57-Motorsirenen. Über das Förderprogramm 
der Bundesregierung sollen Sirenen ausgetauscht werden. Dies wird ebenfalls durch den Landkreis gesteuert. 

2.6.2 Materialbedarf der Feuerwehr 

Auf Hochwasser- und Starkregenereignisse ist man teilweise eingestellt, so lagern bspw. 200 vorgefüllte 
Sandsäcke in Leidingen, zudem sind 1.000 leere Sandsäcke vorrätig. Es gibt noch keine zentrale Lagerstätte 
in der Gemeinde. Eine Sandsackfüllmaschine kann beim Landkreis Saarlouis angefordert werden. Der Bauhof 
übernimmt dann die Abholung und den Transport aus Schmelz nach Wallerfangen.  

Der Materialbedarf der Feuerwehr für Starkregen und Hochwasser umfasst folgende benötigte Anlagen/ 
Geräte (Stand November 2023): 

2 Stück Rollcontainer Unwetter/Starkregen  
zur Aufnahme von 1 Pumpe, 1 Stromerzeuger inkl Schlauchmaterial und sonstigen 
Zubehör. 

2 Stück  Hochwasserschutzpumpe SPECHTENHAUSER Mini-CHIEMSEE B 1500 

2 Stück  Zubehörpaket SPECHTENHAUSER Mini-CHIEMSEE B. Bestehend aus Rückschlagklappe B für 
Saugbetrieb, formstabilem B-Saugschlauch 3 m und formstabilem B-Spiralschlauch 3 m aus 
PVC als Druckschlauch 

2 Stück Flachabsaugkrümmer FAK+ B für SPECHTENHAUSER Mini-CHIEMSEE B. Aus PE, mit 
integrierter Rückschlagklappe aus Edelstahl, Dichtung aus Gummi, ca. 1,9 kg 

2 Stück  Stromerzeuger ENDRESS ESE 604 DBG ES (oder vergleichbar)  

2 Stück  Kanisterbetankungsset für DIN-Stromerzeuger 

2 Stück  Automatik-Ausgussstutzen SMART-SPOUT für Benzinkanister 5 l und 10 l aus Stahlblech. 

2 Stück Leitungsroller DÖNGES 230 V, DIN 14680, DIN EN 613 
16, 50 m Leitung, 3 x 230 V, Überlastschutz (oder vergleichbar) 
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2 Stück Personenschutzleitung SPECHTENHAUSER PRCD-S+ 230V 
DIN 14660:2020-06, DIN VDE 0661:1988-04, DGUV Information 203-006. 
Zum Schutz des Bedieners vor lebensbedrohlichen Körperströmen beim Anschluss von 
ortsveränderlichen Elektrogeräten an Fremdsteckdosen am Einsatzort. (oder vergleichbar) 

4 Stück Spannungswarner TIETZSCH MultiSafe DSP-HW 2  

2 Stück Großflächenleuchte SETOLITE ALDEBARAN XLD-C 
Compact Basic. 4 Xpect2 LED-Module, 45.000 Lumen, 5.000 K. 

2 Stück  Stativadapter neigbar, für ALDEBARAN XLD-C Compact Basic (Art.-Nr. 250946)  

2 Stück Teleskop-Dreibeinstativ DÖNGES, luftgedämpftes Rohrsystem mit unverlierbaren 
Flügelschrauben zum sanften Einfahren auch mit montierten Scheinwerfern  

4 Stück B-Schlauch 20m  

2 Stück Hochwasserschutzpumpe SPECHTENHAUSER TEGERNSEE Inkl. 90 Grad Bogen und 
Rückschlagklappe 

2 Stück  Nass- / Trockensauger 

2 Stück  NOAQ BOXWALL (mobile Hochwasserschutzwand) Lieferumfang pro Einheit 32 Winkel 

1 Stück  NOAQ BOXpool (mobile HW-Schutzwand) Lieferumfang pro Einheit 26 Winkel à 30 Grad 

Die Systeme würden in der Gemeinde stationär aufgeteilt werden, ein Teil käme direkt nach Wallerfangen, 
der andere Teil nach Ihn für Die Nutzung im West-Teil der Gemeinde. 

2.6.3 Kritische Infrastrukturen 

Bei Hochwasser- und Überschwemmungsereignissen sind kritische Infrastrukturen besonders zu schützen. 
Dies sind Einrichtungen und Organisationen, deren Ausfall längerfristige Versorgungsengpässe und 
erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit bedeuten würden. Die Beeinträchtigung der Sektoren 
Energie und Wasser wird dabei als besonders schwerwiegend angesehen, da bei einem langfristigen Ausfall 
dieser Infrastrukturen die Versorgung der Bevölkerung nicht mehr sichergestellt und auch die Durchführung 
der Hochwasser- und Rettungseinsätze gestört werden kann. Bei den Ortsbegehungen wurden sichtbar im 
Überschwemmungsbereich befindliche Einrichtungen der Energieversorgung kartiert.  

Auch durch Starkregenabfluss und bei örtlichen Überschwemmungen nach Starkregen können solche 
Anlagen ausfallgefährdet sein und müssen entsprechend gesichert werden. Die aus den Erfahrungen der 
Vergangenheit sowie im Rahmen der örtlichen Analyse als im Risikobereich von Überflutungen durch 
Starkregen befindliche Anlagen wurden ebenfalls in die Liste der kritischen Infrastrukturen aufgenommen. 
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollte regelmäßig aktualisiert und bei Notwendigkeit 
erweitert werden. Eine gezielte Überprüfung der kritischen Infrastrukturen durch die Betreiber solcher 
Anlagen ist unbedingt zu empfehlen. 

In den ortsbezogenen Maßnahmensteckbriefen in Kapitel 3 sind die erfassten kritischen Infrastrukturen 
aufgeführt. 
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3 Defizitanalyse und ortsspezifische Maßnahmen 

Aus der örtlichen Analyse und im Rahmen der Bürgerbeteiligung wurden starkregen- und hochwasserkritische 
Bereiche identifiziert und für die Entwicklung und zur Definition von Maßnahmen geprüft. Nachfolgend sind die 
maßnahmenrelevanten Bereiche je Ortslage dargestellt, sie sind entsprechend ihrer Nummerierung auf der 
beiliegenden Maßnahmenkarte zu finden. 

Das Maßnahmenkonzept beinhaltet die abgestimmten, öffentlichen bzw. ortsbezogenen Maßnahmen. 
Darüber hinaus liegen wesentliche Aufgaben für Grundstücks- und Hauseigentümer sowie für die von 
Hochwasser und Überschwemmungen durch Starkregen (potenziell) Betroffenen in der Eigenvorsorge. Diese 
beinhaltet nicht nur den baulichen Überschwemmungsschutz, sondern auch das Wissen um das richtige 
Verhalten vor, während und nach dem Ereignis sowie die Absicherung gegen Hochwasserschäden (siehe 
Kapitel 4). 

Die nachfolgend zusammengefassten Maßnahmentabellen enthält neben der Nennung der Maßnahme und 
dem zuständigen Träger/ Akteur auch eine Gewichtung und einen definierten Umsetzungshorizont.  

Die Gewichtung der Maßnahmen bezieht sich dabei auf die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit der Umsetzung 
der entsprechenden Maßnahme zur Zielerreichung im Sinne des Hochwasserschutzkonzeptes. Dabei wurde 
dem erwartbaren Aufwand der Maßnahme ihr Nutzen zur Behebung der identifizierten Defizite 
gegenüberstellt.  

Maßnahmenkategorie und Gewichtung der Maßnahmen 

 

In Umsetzung Laufende oder bereits umgesetzte Maßnahme 

Sofortmaßnahme unmittelbar erforderlich 

Priorität hoch 
hoher Wirkungsgrad der Maßnahme / positives Kosten-Aufwand-Verhältnis /  

vordringlicher Bedarf aufgrund hoher Gefährdung im Maßnahmenbereich 

Priorität mittel notwendige Umsetzung/ begleitende Maßnahme zu anderen Projekten 

Priorität 
nachrangig 

sinnvolle Maßnahme / Ergänzung zu weiteren, prioritären Maßnahmen / potenzielle 
Maßnahmen für die Zukunft bzw. Verknüpfung mit weiteren städtebaulichen und 
infrastrukturellen Planungen  

Pflichtaufgabe 

�x Maßnahmen im originären Zuständigkeitsbereich des Trägers (bspw. 
Gewässerunterhaltung, Gefahrenabwehr) 

�x Maßnahmen zur Erhöhung der Informations- und Verhaltensvorsorge 

Eigenvorsorge 
�x Maßnahmen im Rahmen der privaten Eigenvorsorge 
�x Aufgaben für Grundstückseigentümer und Gewässeranlieger 

Flächennutzung 
Empfohlene Maßnahme für Flächennutzer (Landwirtschaft/ Forst) zur Reduzierung von 
Bodenerosion in starkregengefährdeten Bereichen 
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 Ortsteil Bedersdorf 
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Situation Bei vergangenen Starkregen kam es zu Oberflächenabfluss von der Brücken- in die Margarethenstraße, 
der dort aber bislang schadarm ablief und nach und nach vom Kanal aufgenommen werden konnte. Die 
Brückenstraße weist im Kreuzungsbereich Gefälle zur Margarethenstraße sowie weiter südlich auch zum 
Aubachweg auf. Die fehlende Unterhaltung der Bankette an der Landesstraße begünstigen den Abfluss in 
die Ortslage. 

Nicht nur Oberflächenwasser von der Brückenstraße selbst war ursächlich, sondern auch 
Oberflächenwasser, das vom Wirtschaftsweg in nordöstlicher Verlängerung der Margarethenstraße in die 
Straße überging. Die Entwässerungsgräben entlang des Weges sind nicht mehr vollumfänglich 
funktionsfähig, sind teilweise zugefahren, wodurch das Wasser vom Weg auf die L 352 und in die 
Margarethenstraße abfließt. 

Die Starkregengefahrenkarte zeigt auch nördlich der Grundstücke der Margarethenstraße eine potenzielle 
Abflusskonzentration, die jedoch keine unmittelbare Gefährdung für die Wohngebäude darstellt. 

  

Ziel Die Gemeinde beabsichtigt eine Erneuerung des innerörtlichen Kanalsystems in Bedersdorf. In den 
Vorüberlegungen wurden auch Maßnahmen zur Starkregenvorsorge berücksichtigt. Bei der weiteren 
Planung sollen Verbesserungen zur Wasserführung im Straßenraum planerisch geprüft und berücksichtigt 
werden, bspw. der Ausbau der Straßen mit Mittelrinne, um das Niederschlagswassers in der Straßenmitte 
zu führen und insgesamt das bewirtschaftungsfähige Volumen etwas zu erhöhen. Dabei muss auch 
berücksichtigt werden, wohin das bei Starkregen im Straßenraum abfließende Wasser schadarm 

Bedersdorf 3.1.1 Margarethenstraße/ L 352 �í 

  

Blick aus der Margarethenstr. Zur L 352 (Blick nach NO). Blick entlang der Margarethenstraße 

Maßnahmenbereich Entwässerungsgraben am Weg vor der L 352 
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oberflächlich hin abgeleitet werden kann. Ein möglicher Notabflussweg sollte über den Klauserweg und 
den nach Süden führenden Wirtschaftsweg geprüft werden, sodass das Wasser im Starkregenfall abseits 
der Bebauung abgeleitet werden kann. 

Entlang des Feldwirtschaftswegs aus nordöstlicher Richtung verläuft ein Graben zur L 352 (siehe Foto auf 
vorheriger Seite unten rechts). Bei Überlastung des Grabens bzw. des Einlasses an der Landstraße, fließt 
das Wasser auf die Straße und entlang der L 352 nach Süden oder in die Margarethenstraße. Der 
Entwässerungsgraben muss regelmäßig unterhalten werden, ebenso der Einlass in die Verrohrung. 
Wichtig ist aber auch, dass die Flächennutzer den Graben freihalten und nicht zufahren bzw. durch die 
Bewirtschaftung die Funktionsfähigkeit des Grabens beeinträchtigt wird.  

Aufgrund der hohen Bankette gelangt kein Wasser vom Weg in den Graben. Stattdessen fließt Wasser auf 
der südlichen Seite des Weges entlang bis zur Straße und überlastet dort den Einlassschacht. Dadurch, 
dass die landwirtschaftlichen Flächen höher liegen als der Weg, ist keine breitflächige Ableitung in die 
Flächen möglich. Um zu vermeiden, dass Wasser unkontrolliert auf die L 352 und weiter in die 
Margarethenstraße abfließt, ist zu prüfen, ob eine Aufwallung im Wirtschaftsweg vor der L 352 errichtet 
werden kann, die das Wasser bei Überlastung des Kanaleinlasses in den Seitengraben der L 352 abschlägt. 
Dies müsste mit dem LfS abgestimmt werden, auch unter Berücksichtigung der Gefahrenbereiche an der 
L 352 unterhalb.  

 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Freihalten der Anlagen zur Außengebietsentwässerung durch eine angepasste Nutzung 
der landwirtschaftlichen Flächen, Vermeidung einer Beeinträchtigung der 
ordnungsgemäßen Entwässerung 

Flächen-
nutzer 

dauerhaft 

Berücksichtigung der Starkregengefahrenkarte sowie bisheriger Erfahrungen bei 
vergangenen Regenereignissen bei der beabsichtigten Kanalerneuerungs- und 
Straßensanierungsmaßnahme in Bedersdorf: 
�x zur Verbesserung der Wasserführung im Straßenraum (bspw. durch Anlage eines 

negativen Dachprofils mit Mittelrinne und Anlage von Bordsteinen zur 
Wasserlenkung) 

�x unter Berücksichtigung von Notwassergassen und -abflusswegen sowie 
entsprechende Anpassung des Längsgefälles und der Querneigung 

�x zur Optimierung der Oberflächen- und Straßenentwässerung 
�x Prüfung zur Errichtung eines Notabflussweges über den Klauserweg und den 

Wirtschaftsweg westlich der Bebauung Richtung Dorfbach 

Gemeinde mittel- bis 
langfristig 

Optimierung der Wasseraufnahme des Entwässerungsgrabens am Wirtschaftsweg 
�x Durch Abschälen der Wegebankette 
�x Verbesserung der Wasserableitung in den Graben, durch Abschläge oder Anpassung 

des Wegegefälles 

  

Prüfung einer Notwasserableitung vom Wirtschaftsweg (in Verlängerung der Margare-
thenstraße nach NO) in den Seitengraben der L 352 (in Abstimmung mit dem LfS) 

langfristig mittelfristig 

Sicherstellung der regelmäßigen Bauwerks- und Anlagenunterhaltung der Außengebiets- 
und Oberflächenentwässerung in der Margarethenstraße und am Wirtschaftsweg: 
�x regelmäßige Kontrolle des Einlassbauwerks auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf 
�x Freihalten der Kanaleinlässe und Unterhaltung des Grabens und der Abschläge 
�x Abschälen der Wegebankette zur Verbesserung der Wasseraufnahme des Grabens 

Gemeinde regelmäßig 

Sicherstellung der Anlagenunterhaltung an der L 352 im Kreuzungsbereich 
Brückenstraße/ Margarethenstraße: 
�x Abschälen der Bankette, Unterhaltung der Entwässerungseinrichtungen 

LfS regelmäßig 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Kanalrückstau und Oberflächenabfluss nach 
Starkregen (Margarethenstraße), v.a. 
�x Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 
�x Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 
�x Elementarschadenversicherung, Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation Im Abschnitt zwischen den Einmündungen der Margarethenstraße befinden sich auf der östlichen Seite 
der L 352 ein Entwässerungsgraben sowie zwei Einlassbauwerke des LfS. Bei Versagen der 
Entwässerungseinrichtungen, infolge von Starkregen, kam es bereits zu Oberflächenabfluss in der L 352. 

  

Ziel Eine regelmäßige Unterhaltung des Grabens und insbesondere der Einlassbauwerke ist erforderlich, um 
die Funktionsfähigkeit bis zur Kapazitätsgrenze des aufnehmenden Kanals zu erhalten. Mittel- bis 
langfristig sollten Einlassbauwerke am Graben erneuert und baulich optimiert werden, damit sie besser 
aufnahmefähig sind, sich nicht so schnell mit Material zusetzen und einfacher zu unterhalten sind. Dazu 
sollten bspw. ein bis zwei der Betonplatten zur Abdeckung entfernt werden und ein lang ausgezogenes 
Schrägrost davor installiert werden.  

Von den landwirtschaftlichen Flächen östlich der L 352 kam es über den Wirtschaftsweg ebenfalls zu 
Abfluss auf die Landesstraße, der sich dann etwas weiter unterhalb von der Landesstraße in den 
Aubachweg ergießt. Eine starkregen- und erosionsangepasste Flächennutzung ist hier zu empfehlen. Die 
Entwässerungseinrichtungen der Außengebietsentwässerung müssen regelmäßig unterhalten, die 
Wegebankette abgeschält werden. 

 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Sicherstellung der regelmäßigen Unterhaltung der Außengebiets- und 
Oberflächenentwässerung am Wirtschaftsweg östlich der L 352: 
�x Regelmäßige Kontrolle der Entwässerungseinrichtungen auf kurzfristigen 

Unterhaltungsbedarf 

Gemeinde regelmäßig 

Bedersdorf 3.1.2 L 352 (Brückenstr. 1)/ Ecke Margarethenstr. �î 

  

Einlassbauwerk an der L 352 auf Höhe Margarethenstr. Einlassbauwerk an der L 352 oberhalb der Bushaltestelle 

Maßnahmenbereich Flächennutzung östlich der L 352 und Weg zur Straße 
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�x Abschälen der Wegebankette zur Reduzierung der Wasserführung im Weg zur L 352 
Erneuerung und bauliche Optimierung der Einlassbauwerke an der L 352 zwischen den 
Einmündungen der Margarethenstraße 

LfS langfristig 

Sicherstellung der Anlagenunterhaltung an der L 352 entlang der Ortslage sowie im 
Kreuzungsbereich zur Margarethenstraße: 
�x Unterhaltung des Entwässerungsgrabens 
�x Freihaltung der beiden Einlassbauwerke 

LfS regelmäßig 

�x Minderung der Bodenerosion und des Bodenabtrags auf den dargestellten, 
besonders kritischen landwirtschaftlich genutzten Flächen oberhalb der Bebauung 
durch eine starkregenangepasste Flächenbewirtschaftung 

�x Verbesserung des Wasserrückhalts in der Fläche, ggf. Anlage von Kleinrückhalten 
oder eines Schutzstreifens zur Reduzierung des Oberflächenabflusses Richtung 
Ortslage 

Flächen-
nutzer 

dauerhaft 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Kanalrückstau und Oberflächenabfluss nach 
Starkregen (L 352, Brückenstraße), v.a. 
�x Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 
�x Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 
�x Elementarschadenversicherung 
�x Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation Durch den zuvor beschriebenen Abfluss in der L 352 (verstärkt durch Oberflächenabfluss von den Flächen 
und dem Wirtschaftsweg östlich der L 352), kam es zur Betroffenheit des Anliegers Aubachweg 1. Das 
Wasser fließt von der L 352 (Brückenstraße) in den Aubachweg und dort in die tieferliegende Garage des 
Grundstücks (Foto oben rechts). 

  

Ziel Zur Sicherung der Garage sowie anderer potenziell gefährdeter Objekte entlang der Straße sind zunächst 
Maßnahmen der Eigenvorsorge erforderlich. 

Bei der durch die Gemeinde beabsichtigten Erneuerung des innerörtlichen Kanalsystems in Bedersdorf 
sollen auch im Aubachweg Maßnahmen zur Starkregenvorsorge berücksichtigt werden, die zu einer 
Verbesserung der Wasserführung im Straßenraum beitragen. 

 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Berücksichtigung der Starkregengefahrenkarte sowie bisheriger Erfahrungen bei 
vergangenen Regenereignissen bei der beabsichtigten Kanalerneuerungs- und 
Straßensanierungsmaßnahme in Bedersdorf: 
�x zur Verbesserung der Wasserführung im Straßenraum (bspw. durch Anlage eines 

negativen Dachprofils mit Mittelrinne und Anlage von Bordsteinen zur 
Wasserlenkung) 

�x unter Berücksichtigung von Notwassergassen und -abflusswegen sowie 
entsprechende Anpassung des Längsgefälles und der Querneigung 

�x zur Optimierung der Oberflächen- und Straßenentwässerung 

Gemeinde mittel- bis 
langfristig 

Bedersdorf 3.1.3 Aubachweg / L 352 (Brückenstraße) �ï 

  

Kreuzungsbereich L 352/ Aubachweg Gefährdetes Objekt Aubachweg 1 

Maßnahmenbereich Blick von der L 352 in den Aubachweg 
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�x Prüfung zur Errichtung eines Notabflussweges über den Klauserweg und den 
Wirtschaftsweg westlich der Bebauung Richtung Dorfbach 

Sicherstellung der Anlagenunterhaltung an der L 352 im Kreuzungsbereich 
Brückenstraße/ Aubachweg 

LfS regelmäßig 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Kanalrückstau und Oberflächenabfluss nach 
Starkregen (Aubachweg), v.a. 
�x Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 
�x Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 
�x Elementarschadenversicherung 
�x Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation Das Gebäude und Gelände des Sportplatzes ist bei Starkregen durch Abfluss von der L 353 und den 
oberhalb der Straße gelegenen landwirtschaftlich genutzten Flächen betroffen.  

  

Ziel Zur Sicherung der Gebäude gegen Eintritt von Oberflächenwasser sind Maßnahmen der Eigenvorsorge 
durch den Sportverein (ggf. mit Unterstützung durch die Gemeinde) zu treffen. Hier sind zwei Optionen 
denkbar, die bei der Ortsbegehung empfohlen wurden: Durch Anlage einer Mittelrinne in der Fläche vor 
dem Gebäude könnte das Oberflächenwasser geführt und durch Herstellung einer weiteren 
Wasserführung rechts am Gebäude über die Zufahrt zum Sportplatz schadarm abgeleitet werden. 
Alternativ ist zum Schutz des Gebäudes womöglich auch die Installation eines Dammbalkensystems an der 
gefährdeten Eingangstür (Foto oben links) ausreichend. Auch dann würde das Wasser weiter über die 
Zufahrt zum Sportplatz schadarm abfließen können. 

 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Minderung der Bodenerosion und des Bodenabtrags auf den landwirtschaftlich genutzten 
Flächen oberhalb der L 353 durch eine starkregenangepasste Flächenbewirtschaftung 

Flächen-
nutzer 

dauerhaft 

Regelmäßige Unterhaltung des Grabens an der L 353 entlang des Sportplatzes Bedersdorf LfS regelmäßig 
Sicherstellung der Eigenvorsorge vor Oberflächenabfluss nach Starkregen von der L 353: 
�x Sicherung des Gebäudes vor Wassereintritt: bspw. durch Herstellung einer 

Wasserführung in der Parkplatzfläche vor dem Gebäude oder einen 
Dammbalkenverschluss an der Eingangstür 

�x Elementarschadenversicherung 

SV Düren-
Bedersdorf 

kurzfristig 

  

Bedersdorf 3.1.4 Fasanenstraße (L 353): Sportplatz �ð 

  

Betroffener Bereich am Vereinsgebäude, rechts Abflussweg L 353 (l.) und Zufahrt am Vereinsgebäude 

Maßnahmenbereich Abflussweg zum Sportplatz 
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In einzelnen Straßen oder Straßenabschnitten kam es nach Starkregen bereits zu Oberflächenabfluss in den 
Straßen, der nicht mehr von der Kanalisation aufgenommen werden konnte oder bereits durch das 
überlastete Kanalsystem ausgelöst wurde, wenn der Kanal bei Vollfüllung in die Straße entlastet.  

Im innerörtlichen Bereich kann das Wasser aufgrund der dichten Bebauung oder fehlender unbebauter 
Bereiche, Vorfluter, Gewässer oder Freiflächen nicht schadarm abgeleitet werden. Die Kanalisation ist schon 
bei kleineren Starkregen überlastet und kann das anfallende Niederschlagswasser nicht vollständig 
bewirtschaften. 

Umso wichtiger sind in diesen Bereichen die Maßnahmen der Eigenvorsorge am Gebäude und ggf. am 
Grundstück, um sich gegen Oberflächenabfluss zu schützen. Zusätzlich muss die Notwendigkeit zum Einbau 
einer Rückstausicherung durch die Gebäudeeigentümer überprüft werden und bei Erfordernis eine 
geeignete Sicherung eingebaut werden �t dies liegt ebenfalls in der Pflicht der Hauseigentümer. 

Nachfolgend sind ergänzend die starkregengefährdeten Bereiche aufgeführt, die sich aus der Analyse der 
Gefahrenkarten ergeben oder die im Rahmen der Bürgerveranstaltungen als bereits betroffene Bereiche 
aufgenommen wurden und für die lediglich Maßnahmenpotenziale in der Eigenvorsorge und bei zukünftigen 
gemeindlichen Bau-, Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen möglich sind. 

 

Maßnahmen in starkregengefährdeten Bereichen Zuständigkeit Umsetzung 
Berücksichtigung der Starkregengefahrenkarte sowie bisheriger Erfahrungen bei 
vergangenen Regenereignissen bei zukünftigen Straßenbau- und 
Kanalerneuerungsmaßnahmen in den dargestellten Bereichen: 
�x zur Verbesserung der Wasserführung im Straßenraum (bspw. durch Anlage eines 

negativen Dachprofils mit Mittelrinne und Anlage von Bordsteinen zur 
Wasserlenkung) 

�x unter Berücksichtigung von Notwassergassen und -abflusswegen sowie 
entsprechende Anpassung des Längsgefälles und der Querneigung 

�x zur Optimierung der Oberflächen- und Straßenentwässerung 

Straßenbau-
lastträger 

langfristig 

Prüfung/ Umsetzung von Maßnahmen der Fremdwasserentflechtung  Gemeinde mittelfristig 

Sicherstellung der regelmäßigen Unterhaltung der Anlagen zur 
Außengebietsentwässerung: 
�x Reinigung/ Freihaltung der Einlassbauwerke 
�x Unterhaltung der Entwässerungsgräben 

Gemeinde regelmäßig 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Kanalrückstau und Oberflächenabfluss nach 
Starkregen, v.a. 
�x Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 
�x Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 
�x Elementarschadenversicherung 
�x Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger 
 

kurzfristig 

Erhalt der Grünlandnutzung/ Vermeidung von Ackernutzung in den abflusssensiblen 
Bereichen zur Vermeidung von Bodenerosion  

Flächen-
nutzer 

dauerhaft 

Starkregenbetroffene bzw. -gefährdete Bereiche 
Klauserweg 
�x bisher keine Erfahrungen 

bekannt 
�x Aufstaubereiche in der 

Straße und rückseitig 
nördlich der Bebauung 

 
 

  

Bedersdorf 3.1.5 Weitere starkregengefährdete Bereiche  
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 Ortsteil Düren 
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Situation Der Graben zur Außengebietsentwässerung der oberhalb liegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen, 
in Verlängerung des Kerlinger Weges nach Osten, wird entlang des Grundstücks Schoßstraße 3 bis zur 
Straße geführt. Am dortigen Einlassbauwerk wird das Wasser in den Kanal geleitet. Das Einlassbauwerk ist 
baulich zu optimieren, um die Aufnahmefähigkeit zu verbessern. Zum Zeitpunkt der Ortsbegehung war ein 
privates Gitter mit sehr geringer Maschung davorgesetzt (Foto oben links), dass direkt entfernt wurde, 
weil es bei Beaufschlagung wie ein Teesieb wirkt und dabei zwar kein Material, aber auch kein Wasser 
mehr in den Kanal durchlässt. Bei Versagen des Bauwerks kommt es zu Abfluss in die Schloßstraße, 
wodurch die tieferliegende Garage des Grundstücks Nr. 6 besonders gefährdet wäre.  

  

Ziel Das Einlassbauwerk soll erneuert und baulich verbessert werden. Eine regelmäßige Unterhaltung des 
Grabens und primär des Einlassbauwerks sind erforderlich. Ergänzende Maßnahmen sind im Außengebiet 
oberhalb umzusetzen. 

 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Bauliche Ertüchtigung des Einlassbauwerks am Entwässerungsgraben Schloßstraße 3: 
�x Entfernung der Betonplatten zur Abdeckung und Installation eines Schrägrechens 

mit längsgestellten Stäben 
�x Anlage einer (umlaufenden) Aufkantung oberhalb des Einlassbereiches, um 

unmittelbares Überströmen zu vermeiden 
�x Errichtung eines Geländers als Absperrung des Bauwerks und zur Verkehrssicherung 

Gemeinde kurzfristig 

Sicherstellung der regelmäßigen Bauwerks- und Anlagenunterhaltung der 
Außengebietsentwässerung am Graben und Einlassbauwerk Schloßstraße 3: 

Gemeinde regelmäßig 

Düren 3.2.1 Schloßstraße 3 �í 

  

Einlassbauwerk vor der Schloßstraße Blick gegen die Fließrichtung entlang des Grabens 

Maßnahmenbereich Abfluss auf die Schloßstraße bei Überlastung am Einlass 
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�x regelmäßige Kontrolle des Einlassbauwerks auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf 
�x Freihalten des Einlassbauwerks und Unterhaltung des Entwässerungsgrabens 
Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Überschwemmung des Entwässerungsgrabens, 
Kanalrückstau und Oberflächenabfluss nach Starkregen (Schloßstraße), v.a. 
�x Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 
�x Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 
�x Elementarschadenversicherung 
�x Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation Östlich des Kerlinger Weges und der Schloßstraße wird das Außengebiet über einen Graben entlang eines 
Wirtschaftsweges entwässert (Fotos oben), der oberhalb des Grundstücks Schloßstraße 3 in Richtung der 
Schloßstraße verschwenkt und vor der Straße in den Kanal geleitet wird (siehe gesonderten 
Maßnahmensteckbrief zu dieser Situation). Aus dem Entwässerungsgraben am Wirtschaftsweg, der bis 
zur Kalkofenstraße am Ortseingang führt, kam es durch Überlastung des Grabens zu Oberflächenabfluss 
auf den Weg und weiter in die Gartengrundstücke der Schloßstraße. Der Graben wurde als Quergraben 
mit Anwallung zwischen Graben und Weg (Foto oben rechts) gebaut und soll das Oberflächenwasser der 
östlichen Flächen ableiten. 

Die Abflusssituation bei Starkregen ist zusätzlich schnell überlastet, da die vorhandenen Gräben 
unzureichend unterhalten sind, durch die angrenzenden Flächennutzer zugemacht wurden oder mit 
Material verfüllt bzw. zugeschlämmt sind.  

  

Ziel Neben einer regelmäßigen Unterhaltung der Entwässerungsanlagen und einer angepassten 
Flächennutzung sowie Freihaltung der Gräben durch die Flächennutzer, sollen weitere Maßnahmen zur 
Verbesserung der Oberflächenentwässerung und zur Reduzierung des Starkregenabflusses Richtung 
Bebauung beitragen.  

An der Wegekreuzung (Höhe Kerlinger Weg 1B) kann durch die Errichtung einer Furt an der verrohrten 
Überfahrt (je nach Höhenlage der Rohre können diese verbbleiben), der Abfluss in den Kerlinger Weg 
unterbunden und gleichzeitig erreicht werden, dass das Wasser weiter im vorhandenen Graben entlang 

Düren 3.2.2 Kerlinger Weg oberhalb Schloßstr. bis Ortsausgang (Kalkofenstr.) �î 

  

Kreuzungsbereich der Wege Graben entlang des Weges 

Maßnahmenbereich Graben zum Einlassbauwerk Schloßstr. 3, Blick in Fließrtg. 
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des Weges nach Südosten abfließt. Die bestehende Verrohrung aus dem Wegeseitengraben, die das 
Wasser in den Graben zur Schloßstraße 3 ableitet, sollte zugemacht werden, um das Wasser stattdessen 
weiter nach Südosten zu führen. Damit wird auch die zuvor genannte Situation an der Schloßstraße 3 
entlastet. 

Eine weitere Optimierung der Wasserführung im Graben soll durch Verlegung der Anwallung am Graben 
erreicht werden. Diese besteht derzeit zwischen Weg und Graben und verhindert, dass Wasser aus dem 
Weg in den Graben gelangt. Die Anwallung sollte auf die andere Seite des Weges verlegt und zwischen 
Privatgrundstücken und Weg errichtet werden, sodass der Weg auch bei übertretendem Wasser aus dem 
Graben dieses, im Sinne eines Notabflussweges, führen kann. 

Der Weg sollte zusätzlich mit Spurplatten befestigt und mit Gefälle zum Graben angelegt werden, um die 
Privatgrundstücke zu entlasten. An der Weggabelung südöstlich der Bebauung soll der Notabflussweg als 
überfahrbare Mulde im Weg angelegt werden, über der Verrohrung des aus nordöstlicher Richtung 
kommenden Grabens. Das Wasser kann dann schadarm in der Fläche vor der Kalkofenstraße verströmen. 

 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Optimierung der Außengebietsentwässerung zur Entlastung des Entwässerungsgrabens 
im Bereich Schloßstraße 3 sowie zur Herstellung eines Notabflussweges nach Südosten: 
�x Herstellung einer Furt im Bereich Kerlinger Weg 3 
�x Verlegung der Anwallung zwischen Entwässerungsgraben und Wirtschaftsweg auf 

die gegenüberliegende Wegeseite (zwischen Privatgrundstücken Schloßstraße und 
Weg) 

�x Änderung der Wasserableitung: Ableitung nach Südosten statt Ableitung in der 
Graben Richtung Schloßstraße 3 

�x Optimierung des Wirtschaftsweges als Notabflussweg bei Überlastung des 
Entwässerungsgrabens: Einbau von Spurplatten, Ausbildung des Gefälles zum 
Graben (zusätzlich zur Verlegung der Anwallung), Herstellung einer Mulde in der 
Wegekreuzung südlich der Bebauung 

Gemeinde mittelfristig 

Sicherstellung der regelmäßigen Bauwerks- und Anlagenunterhaltung der Außengebiets- 
und Oberflächenentwässerung im Bereich Kerlinger Weg/ Schloßstraße: 
�x Regelmäßige Kontrolle der Einlass-/ Durchlassbauwerke und Gräben auf 

kurzfristigen Unterhaltungsbedarf 
�x Freihalten der Durchlässe und Unterhaltung der Entwässerungsgräben 

Gemeinde regelmäßig 

Freihalten der Anlagen zur Außengebietsentwässerung durch eine angepasste Nutzung 
der landwirtschaftlichen Flächen, Vermeidung einer Beeinträchtigung der 
ordnungsgemäßen Entwässerung 

Flächen-
nutzer 

dauerhaft 

Minderung der Bodenerosion und des Bodenabtrags auf den dargestellten, besonders 
kritischen landwirtschaftlich genutzten Flächen oberhalb der Bebauung durch eine 
starkregenangepasste Flächenbewirtschaftung 

Flächen-
nutzer 

dauerhaft 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Oberflächenabfluss nach Starkregen, 
Überlastung der Entwässerungseinrichtungen und Kanalrückstau (Kerlinger Weg, 
Schloßstraße), v.a. 
�x Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 
�x Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 
�x Elementarschadenversicherung 
�x Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation Im Siedlungsbereich Kerlinger Weg/ Sterresweg/ Ringstraße besteht bei stärkerem Regen sehr rasch das 
Problem der Kanalüberlastung und des Oberflächenabflusses durch Überlastung des Systems. An den 
Mischwasserkanal in der Ortslage ist auch der Kanal vom Flugplatz angeschlossen, die Dimensionierungen 
der Kanäle sind inzwischen angeglichen und einheitlich groß. Zudem wurde der Kanal mit einer 
Kunststoffhaut ausgekleidet, die den Kanal besser schützen und eine bessere Hydraulik ergeben soll. 
Zudem wurde die Einleitung des Kanals vom Sterresweg in den Kerlinger Weg baulich verändert und 
hydraulisch optimiert. Der zuvor bestehende 90°-Winkel und der Übergang von DN 400 auf DN 500 
wurden verändert bzw. angeglichen, um den sich daraus zwangsläufig ergebenden Rückstau zu 
verhindern. 

Trotzdem bleibt das Problem der Kanalüberlastung bestehen, da ihm auch das Außengebietswasser der 
nordöstlich der Bebauung gelegenen, landwirtschaftlich genutzten Flächen und des Flugplatzes zugeführt 
wird. Große Mengen Oberflächenwasser fließen von den Flächen und weiter über den Wirtschaftsweg 
(Verlängerung Sterresweg, Foto oben rechts) und können dort nicht von dem Einlassbauwerk gefangen 
werden (Foto oben links). Früher waren beidseitig des Weges Einlassbauwerke vorhanden, heute nur noch 
einseitig. Hinzukommt, dass das Gefälle des Wirtschaftsweges nicht zu der Seite ausgerichtet ist, an der 
das Einlassbauwerk besteht. Bei Überlastung des Bauwerks, aber auch allein durch den Abfluss im Weg, 
der nicht das Bauwerk erreicht, kommt es zu Abfluss in die Bebauung und potenziell betroffenen 
Grundstücken. Auch weil mit dem Wasser Bodenmaterial der Nutzflächen mit in die Ortslage gespült wird, 
erhöht sich das Gefährdungs- und Schadenspotenzial. Einige Anlieger waren bereits betroffen und habe 
Eigenvorsorgemaßnahmen ergriffen. 

Düren 3.2.3 Kerlinger Weg/ Sterresweg/ Ringstraße �ï 

  

Einlassbauwerk an der Gabelung Sterresweg/ Ringstraße Blick nach Nordosten entlang des Weges und des Grabens  

Maßnahmenbereich Flächennutzung oberhalb der Bebauung der Ringstraße 

 

 



Konzept zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge für die Gemeinde Wallerfangen 
 

41 

Der Entwässerungsgraben am Weg gehört zu den landwirtschaftlichen Flächen und ist in weiten 
Abschnitten durch die unmittelbar angrenzende Bewirtschaftung zugesetzt und nicht mehr ordentlich 
funktionsfähig. 

  

Ziel Langfristig muss hier eine Fremdwasserentflechtung zu einer Entlastung beitragen. Die 
Oberflächenentwässerung aus dem Bereich des Flugplatzes sollte dabei in das Einzugsgebiet und die 
Zuläufe des Forschenbaches erfolgen und nicht direkt in Richtung der Bebauung. In der 
Gemeindeverwaltung hat es bereits Vorüberlegungen für eine Fremdwasserentflechtungsmaßnahme 
gegeben und es wurde ein Grobkonzept erstellt. Diesem folgend würden der Graben und das 
Einlassbauwerk an der Ringstraße zugemacht und das Oberflächen- und Außengebietswasser stattdessen 
über Gräben links (in südöstliche Richtung) und rechts (in nordwestliche Richtung) oberhalb der Bebauung 
�����P���o���]�š���š���Á���Œ�����v�U���i���Á���]�o�•�����v�š�•�‰�Œ�����Z���v���������•���'���(���o�o���•���µ�v���������Œ���c�t���•�•���Œ�•���Z���]�����^�X���&�º�Œ�����]�����h�u�•���š�Ì�µ�v�P�����]�v���•��
solchen Vorhabens, dass auf derzeit privaten Flächen erfolgen würde, müsste die Gemeinde eine 
entsprechende Flächenverfügbarkeit herstellen, durch Erwerb der benötigten Flächen oder durch 
Eintragung einer Dienstbarkeit im Grundbuch. In jedem Fall ist die Umsetzung einer solchen Maßnahme 
nur in Abstimmung mit den Flächeneigentümern realisierbar. Die konzeptionelle Prüfung auf Machbarkeit 
ist aus Sicht der Starkregenvorsorge weiterzuverfolgen. 

Eine alternative Maßnahme wäre die Errichtung einer Aufwallung/ Überhöhung im Wirtschaftsweg und 
über der Grabenüberfahrt an der landwirtschaftlichen Nutzfläche (siehe Foto auf vorheriger Seite oben 
rechts), um das Richtung Bebauung abfließende Wasser in die unbebauten Flächen abzuschlagen. Die 
ordnungsgemäße Entwässerung im Graben müsste dabei erhalten bleiben. Nur das bei Überlastung der 
Regelentwässerung anfallende Wasser dürfte abgeschlagen werden. 

Bei Erhalt des Einlassbauwerks an der Ringstraße ist dieses zu erneuern und baulich umzugestalten. 

Aus dem Bereich des Flugplatzes wird Außengebietswasser entlang des parallel zur Bebauung 
verlaufenden Wirtschaftswegs in einem offenen Graben zum Sterresweg. Das Wasser sollte im Bereich 
der Wegekreuzung östlich der Bebauung, bei Überlastung der Entwässerungseinrichtung, nach 
Möglichkeit in die südlichen, landwirtschaftlichen Flächen abgeschlagen werden, um den Abfluss im Weg 
in die Bebauung auch bereits hier zu vermeiden. Eine Überhöhung des Weges könnte das Wasser nach 
Süden abschlagen. Gemeinsam mit den Flächeneigentümern sollte eine mögliche Lösung abgestimmt 
werden (ggf. in Kombination mit der genannten Fremdwasserentflechtungsmaßnahme). 

Vom Flugplatz führt auch ein Kanal Oberflächen- und Schmutzwasser zum Sterresweg. Am Weg 
nordöstlich der Bebauung, unterhalb des Flugplatzes, befindet sich ein Revisionsschacht. Von hier könnte 
prinzipiell Wasser in den Graben nördlich der Bebauung abgeleitet werden, um den Kanal zu entlasten. 
Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass auch an diesem Graben zunächst Maßnahmen zur 
Optimierung der dortigen Situation umgesetzt werden müssen. Außerdem muss technisch sichergestellt 
werden, dass nur eine Ableitung von Niederschlags- und Oberflächenwasser und nicht von Schmutzwasser 
erfolgt. 

 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Konzeptionierung einer Fremdwasserentflechtungsmaßnahme (und Prüfung auf 
Machbarkeit)  
�x zur Entlastung des innerörtlichen Kanals im Bereich Ringstraße/ Sterresweg und 

Ableitung des Oberflächenwassers aus dem Außengebiet in nordwestliche und 
südöstliche Richtung 

�x zur Entlastung des innerörtlichen Kanals durch Ableitung des Oberflächenwassers 
aus dem Bereich des Flugplatzes in den Forschenbach 

Gemeinde kurzfristig 
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�x Prüfung einer Ableitung von Oberflächenwasser in den nördlich der Bebauung 
verlaufenden Graben, ebenfalls zur Entlastung der Situation am Wirtschaftsweg in 
Verlängerung des Sterresweges 

Bei Erhalt des Einlassbauwerks (ggü. Sterresweg 13) und Entwässerungsgrabens am 
Wirtschaftsweg: 
�x Erneuerung und bauliche Optimierung des Einlassbauwerks 
�x Verbesserung der Wasserzuführung zum Einlassbauwerk 
�x Abschälen des Wegebanketts zur Verbesserung der Wasseraufnahme im Graben, 

Anpassung des Wegegefälles 
�x Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Nutzung im Einzugsgebiet bei der 

Auswahl eines geeigneten Schrägrosts und Einbau eines Sandfangs 
�x Überhöhung des Weges im Bereich der Überfahrt unweit oberhalb des 

Einlassbauwerks zum Abschlag des Oberflächenwassers in die Flächen unter Erhalt 
der ordnungsgemäßen Entwässerung 

�x Ertüchtigung des Entwässerungsgrabens entlang des östlich und parallel zur 
Bebauung verlaufenden Wirtschaftsweges 

Gemeinde kurz- bis 
mittelfristig 

Prüfung eines möglicherweise bestehenden Abkommens zwischen Gemeinde (o.a. 
���Œ�]�š�š���v�•���µ�v���������Œ�����/�D�����Ì�µ�Œ���h�v�š���Œ�Z���o�š�µ�v�P�������Œ���c�W���v�Ì���Œ�•�š�Œ���˜���^���~�s���Œ�o���v�P���Œ�µ�v�P���^�š���Œ�Œ���•�Á���P�• 

Gemeinde kurzfristig 

Sicherstellung der regelmäßigen Bauwerks- und Anlagenunterhaltung der Außengebiets- 
und Oberflächenentwässerung im Bereich Sterresweg und im Außengebiet zwischen 
Flugplatz und Ringstraße/ Sterresweg: 
�x Regelmäßige Kontrolle des Einlassbauwerks Sterresweg und der 

Entwässerungsgräben auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf 
�x Freihalten des Einlassbauwerks und der Durchlässe und Unterhaltung der 

Entwässerungsgräben  
�x Abschälen der Bankette in Verlängerung des Sterresweges  

Gemeinde regelmäßig 

Freihalten der Anlagen zur Außengebietsentwässerung durch eine angepasste Nutzung 
der landwirtschaftlichen Flächen, Vermeidung einer Beeinträchtigung der 
ordnungsgemäßen Entwässerung 

Flächen-
nutzer 

dauerhaft 

�x Minderung der Bodenerosion und des Bodenabtrags auf den dargestellten, 
besonders kritischen landwirtschaftlich genutzten Flächen oberhalb der Bebauung 
durch eine starkregenangepasste Flächenbewirtschaftung 

�x Verbesserung des Wasserrückhalts in der Fläche, ggf. Anlage von Kleinrückhalten zur 
Reduzierung des Oberflächenabflusses Richtung Ortslage 

�x Anlage eines Schutzstreifens zur Entwässerungseinrichtung 

Flächen-
nutzer 

dauerhaft 

Erhalt der Grünlandnutzung/ Vermeidung von Ackernutzung in den abflusssensiblen 
Bereichen zur Vermeidung von Bodenerosion  

Flächen-
nutzer 

dauerhaft 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Kanalrückstau und Oberflächenabfluss nach 
Starkregen sowie durch Überlastung des Entwässerungssystems der 
Außengebietsentwässerung (Ringstraße, Sterresweg), v.a. 
�x Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 
�x Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 
�x Elementarschadenversicherung 
�x Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation Am Ortseingang aus Richtung Kerlingen kommend, quert ein entlang der Bebauung verlaufender 
Entwässerungsgraben der Außengebietsentwässerung die Straße Kerlinger Weg. Der Graben verläuft vom 
Flugplatz neben dem Wirtschaftsweg, der sich rückseitig der Grundstücke der Ringstraße befindet (Foto 
oben links). Unmittelbar auf der Böschungsoberkante lagern private Holzstapel und Pflanzenrückschnitt, 
die bei Hochwasser und Ausuferung des Grabens mobilisiert werden und die Verrohrung in der Straße 
zusetzen könnten. Der Einlassbereich vor dem Straßendurchlass (Foto oben rechts) ist nur bedingt 
unterhalten. Bei Versagen des Durchlasses kommt es zunächst zu einem Rückstau, auch in die unbebaute 
Fläche nördlich des Grabens.  

Bei größeren Ereignissen tritt das Wasser dann auf die Straße über und breitet sich dort aus. Besonders 
gefährdet ist dann das erste Objekt auf der gegenüberliegenden Straßenseite (Nr. 40). Dort ist der 
Auslassbereich der Verrohrung nicht unterhalten, stark zugewachsen und nicht einsehbar (Foto unten 
rechts). 

  

Ziel Regelmäßig erforderlich ist eine Kontrolle des Ein- und Auslassbereichs am Durchlass und eine 
Unterhaltung, sodass die Verrohrung einsehbar ist und freigehalten werden kann. Auch der Graben, 
insbesondere der Abschnitt entlang des Weges nördlich der Ringstraße, muss unterhalten und von Totholz 
befreit werden, dass dazu führen könnte, den Durchlass zuzusetzen. 

Die Anlieger sind angehalten, die Funktionsfähigkeit des Entwässerungsgrabens nicht zu beeinträchtigen. 
Dazu gehört, dass keine abtriebsgefährdeten Lagerungen am Graben platziert werden (Holzstapel, Baum- 

Düren 3.2.4 Kerlinger Weg: Ortsausgang Richtung Kerlingen �ð 

  

Weg zwischen Graben (links) und Bebauung Einlassbereich der Verrohrung vor dem Kerlinger Weg 

Maßnahmenbereich Auslassbereich der Verrohrung westlich der Straße 
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und Rasenschnitt etc.). Die am Graben befindlichen Lagerungen sind durch die Verursacher sofort zu 
entfernen. 

Der Einlassbereich in die Verrohrung soll optimiert werden, eine Rostanlage vor dem Durchlass installiert 
werden, die einen ausreichenden Stababstand und längsgerichtete Stäbe hat. Sie sollte lang ausgezogen 
und in einem entsprechenden Winkel errichtet werden, sodass sich Material aufschieben kann.  

Das Gerinne im Zulauf zur Verrohrung sollte so ausmodelliert werden, dass die Seite zur Bebauung hin 
höher ist und das Wasser über die niedrigere Seite ins nördlich gelegene Feld übertreten würde. 

Am Objekt Nr. 40 sollten Eigenvorsorgemaßnahmen geprüft werden. Der Wall am Weg kann ggf. entfernt 
werden, sodass in der Zufahrt abfließendes Wasser (bspw. bei Überlastung der Verrohrung) wieder in den 
Graben abfließen kann. Zu beachten ist dabei jedoch, ob dadurch die Garage gefährdet wird.  

Bei zukünftigen Straßenerneuerungsmaßnahmen ist die Errichtung einer Notabflussmulde über der 
Verrohrung in der Gemeindestraße zu empfehlen, sodass das übertretende Wasser gezielt wieder dem 
Graben zugeleitet wird und ein breitflächiges Ausbreiten in der Straße vermieden wird. Dies kann bspw. 
auch in Kombination einer Gesamtmaßnahme zur Verkehrsberuhigung am Ortseingang umgesetzt 
werden. 

 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Entfernung der gelagerten Gegenstände am Entwässerungsgraben Verursacher Sofort-

maßnahme 
Bauliche Ertüchtigung des Einlassbauwerks am Entwässerungsgraben vor dem Kerlinger 
Weg: 
�x Installation eines Schrägrechens mit längsgestellten Stäben 
�x Erneuerung des Geländers (Metall statt Holz) 
�x Umgestaltung des Grabens im Zulauf der Verrohrung: Erhöhung der linksseitigen 

Böschung am Weg, sodass es bei Rückstau am Bauwerk verbessert zu einem 
Übertreten auf die rechtsseitigen, unbebauten Flächen kommt 

Gemeinde kurzfristig 

Vermeidung einer Beeinträchtigung der ordnungsgemäßen Entwässerung Anlieger dauerhaft 
Bei zukünftigen Straßenerneuerungsmaßnahmen: 
�x Errichtung einer Notabflussmulde über der Verrohrung in der Gemeindestraße, 

sodass das übertretende Wasser gezielt wieder dem Graben zugeleitet wird und ein 
breitflächiges Ausbreiten in der Straße vermieden wird  

�x Entfernung des bestehenden Bürgersteigs an der Überfahrt bei Herstellung der 
Notabflussmulde 

�x Ggf. Kombination mit Maßnahme zur Verkehrsberuhig an der Ortseinfahrt 

Gemeinde mittel- bis 
langfristig 

Sicherstellung der regelmäßigen Bauwerks- und Anlagenunterhaltung der Außengebiets- 
und Oberflächenentwässerung am Entwässerungsgraben nördlich der Ringstraße: 
�x Regelmäßige Kontrolle des Durchlassbauwerks auf kurzfristigen 

Unterhaltungsbedarf 
�x Freihalten von Ein- und Auslassbereich 
�x Unterhaltung des Entwässerungsgrabens im Verlauf der Ortslage 

Gemeinde regelmäßig 

�x Freihalten der Anlagen zur Außengebietsentwässerung durch eine angepasste 
Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen 

�x Vermeidung einer Beeinträchtigung der ordnungsgemäßen Entwässerung 

Flächen-
nutzer 

dauerhaft 

Sicherstellung der Eigenvorsorge Überlastung des Entwässerungsgrabens, Kanalrückstau 
und Oberflächenabfluss nach Starkregen (Kerlinger Weg, Ringstraße), v.a. 
�x Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 
�x Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 
�x Elementarschadenversicherung 
�x Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation Der Forschenbach ist ein Gewässer 3. Ordnung, das vom Flugplatz kommend entlang der 
landwirtschaftlichen Flächen fließt und die Bebauung im Bereich der Schloßstraße (L 353) kreuzt, bevor er 
unmittelbar unterhalb der Grundstücke Schloßstraße 58 und 60 in den Dorfbach mündet. Der Durchlass 
in der L 353 liegt in Zuständigkeit des LfS. 

  

Ziel Eine regelmäßige Anlagen- und Gewässerunterhaltung ist hier erforderlich, um die Funktionsfähigkeit des 
Durchlasses sicherzustellen. Dazu sind Ein- und Auslassbereich freizuschneiden und freizuhalten, sodass 
sie einsehbar sind und erkennbar ist, ob der Abflussquerschnitt der Verrohrung eingeschränkt ist.  

Eine Zustandsprüfung der Verrohrung ist ebenfalls erforderlich, da Abbrüche am Rohr erkennbar sind. Die 
Einlasssituation sollte umgestaltet werden, sodass die Feuerwehr im Ereignisfall am Bauwerk mit Gerät 
eingreifen kann, um den Durchlass freizuhalten. Ein Umbau der Situation sollte zwischen Gemeinde und 
LfS abgestimmt werden. Der Bewuchs sollte generell bis zur Bauwerkskante entfernt und ein Geländer zur 
Verkehrssicherung installiert werden. 

 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Zustandsprüfung der Bachverrohrung des Forschenbaches in der L 353 (Schloßstraße): 
�x Prüfung des baulichen Zustands und Instandhaltungsbedarfs 
�x Prüfung auf freien Abflussquerschnitt 

LfS Sofort-
maßnahme 

Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen am Durchlass des Forschenbaches in der 
Schloßstraße 

LfS kurzfristig 

Düren 3.2.5 Forschenbach: Schloßstraße (L 353) �ñ 

  

Auslassbereich aus der Verrohrung Blick auf den Einlassbereich vor der Schloßstraße 

Maßnahmenbereich Zugewachsener Einlass in die Verrohrung vor der Schloßstr. 

  










































































































































































































































































































































